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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 2313/2001 DER KOMMISSION
vom 29. November 2001

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in

ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. November 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. November 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15.7.1998, S. 4.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 29. November 2001 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 88,3
063 166,5
204 73,9
999 109,6

0707 00 05 052 144,8
628 142,5
999 143,7

0709 90 70 052 139,5
204 172,5
999 156,0

0805 20 10 052 60,8
204 73,8
999 67,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90 052 62,8

204 59,9
464 164,5
999 95,7

0805 30 10 052 47,6
388 63,0
524 50,5
600 51,4
999 53,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 052 30,2
060 36,2
400 93,8
404 83,0
720 113,8
999 71,4

0808 20 50 052 115,5
064 71,4
400 86,5
720 115,0
999 97,1

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2032/2000 der Kommission (ABl. L 243 vom 28.9.2000,
S. 14). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2314/2001 DER KOMMISSION
vom 29. November 2001

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Ausfuhrerstattung für Weißzucker für die im Rahmen der
Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1430/2001 durchgeführte 18.

Teilausschreibung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), insbesondere auf Artikel 27 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1430/2001 der
Kommission vom 14. Juli 2001 betreffend eine Dauer-
ausschreibung für die Festsetzung von Abschöpfungen
und/oder Erstattungen bei der Ausfuhr von Weiß-
zucker (2) werden Teilausschreibungen für die Ausfuhr
dieses Zuckers durchgeführt.

(2) Gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1430/2001 ist gegebenenfalls ein Höchstbetrag der
Ausfuhrerstattung für die betreffende Teilausschreibung,
insbesondere unter Berücksichtigung der Lage und der
voraussichtlichen Entwicklung des Zuckermarktes in der
Gemeinschaft sowie des Weltmarktes, festzusetzen.

(3) Nach Prüfung der Angebote sind für die 18. Teilaus-
schreibung die in Artikel 1 genannten Bestimmungen
festzulegen.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1430/2001 durchge-
führte 18. Teilausschreibung für Weißzucker wird eine
Ausfuhrerstattung von höchstens 40,745 EUR/100 kg festge-
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. November 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. November 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 178 vom 30.6.2001, S. 1.
(2) ABl. L 192 vom 14.7.2001, S. 3.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2315/2001 DER KOMMISSION
vom 29. November 2001

zur Festsetzung der repräsentativen Preise und der zusätzlichen Einfuhrzölle für Melasse im
Zuckersektor

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1422/95 der Kommission
vom 23. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen für die
Einfuhr von Melasse im Zuckersektor und zur Änderung der
Verordnung (EWG) Nr. 785/68 (2), insbesondere auf Artikel 1
Absatz 2 und Artikel 3 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1422/95 wird der cif-
Preis bei der Einfuhr von Melasse, im folgenden „reprä-
sentativer Preis“ genannt, nach Maßgabe der Verordnung
(EWG) Nr. 785/68 der Kommission (3) bestimmt. Dieser
Preis gilt für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der
genannten Verordnung.

(2) Der repräsentative Preis für Melasse wird für einen
Grenzübergangsort der Gemeinschaft, in diesem Fall
Amsterdam, festgesetzt. Der Preis muss auf der Grund-
lage der günstigsten Einkaufsmöglichkeiten auf dem
Weltmarkt unter Berücksichtigung der nach Maßgabe
der etwaigen Qualitätsunterschiede gegenüber der Stan-
dardqualität berichtigten Notierungen oder Preise dieses
Marktes berechnet werden. Die Standardqualität für
Melasse ist in der Verordnung (EWG) Nr. 785/68 festge-
legt.

(3) Zur Feststellung der günstigsten Einkaufsmöglichkeiten
auf dem Weltmarkt müssen alle Informationen betref-
fend die Angebote auf dem Weltmarkt, die auf den
wichtigen Märkten in Drittländern festgestellten Preise
und die Verkaufsabschlüsse im Rahmen des internatio-
nalen Handels berücksichtigt werden, die die Kommis-
sion von den Mitgliedstaaten erhält bzw. die ihr aus
eigenen Quellen vorliegen. Bei dieser Feststellung gemäß
Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 785/68 ist es
möglich, den Durchschnitt mehrerer Preise zugrunde zu
legen, soweit dieser Durchschnitt für die tatsächliche
Markttendenz als repräsentativ gelten kann.

(4) Nicht berücksichtigt werden die Informationen, wenn
die Ware nicht gesund und von handelsüblicher Qualität
ist oder wenn der Angebotspreis nur eine geringe, für

den Markt nicht repräsentative Menge betrifft. Außerdem
sind Angebotspreise auszuschließen, die als für die
tatsächliche Markttendenz nicht repräsentativ gelten.

(5) Um vergleichbare Angaben für Melasse der Standardqua-
lität zu erhalten, müssen die Preise je nach Qualität der
angebotenen Melasse nach Maßgabe der in Anwendung
von Artikel 6 der Verordnung (EWG) Nr. 785/68
erzielten Ergebnisse erhöht oder verringert werden.

(6) Ein repräsentativer Preis kann ausnahmsweise während
eines begrenzten Zeitraums auf unveränderter Höhe
beibehalten werden, wenn der Angebotspreis, der als
Grundlage für die vorangegangene Festsetzung des
repräsentativen Preises gedient hat, der Kommission
nicht zur Kenntnis gelangt ist und die vorliegenden,
offenbar für die effektive Markttendenz nicht repräsenta-
tiven Angebotspreise zu plötzlichen und erheblichen
Änderungen des repräsentativen Preises führen würden.

(7) Besteht zwischen dem Auslösungspreis für das fragliche
Erzeugnis und dem repräsentativen Preis ein Unter-
schied, so sind nach Maßgabe von Artikel 3 der Verord-
nung (EG) Nr. 1422/95 zusätzliche Einfuhrzölle festzu-
setzen. Bei Aussetzung der Einfuhrzölle gemäß Artikel 5
der Verordnung (EG) Nr. 1422/95 sind für diese Zölle
besondere Beträge festzusetzen.

(8) Aus der Anwendung dieser Bestimmungen ergibt sich,
dass die repräsentativen Preise und die zusätzlichen Zölle
bei der Einfuhr der betreffenden Erzeugnisse nach
Maßgabe des Anhangs dieser Verordnung festzusetzen
sind.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die repräsentativen Preise und die zusätzlichen Zölle bei der
Einfuhr der Erzeugnisse des Artikels 1 der Verordnung (EG) Nr.
1422/95 werden entsprechend dem Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. November 2001 in Kraft.

(1) ABl. L 178 vom 30.6.2001, S. 1.
(2) ABl. L 141 vom 24.6.1995, S. 12.
(3) ABl. L 145 vom 27.6.1968, S. 12.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften30.11.2001 L 313/5

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. November 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

ANHANG

der Verordnung der Kommission vom 29. November 2001 zur Festsetzung der repräsentativen Preise und der
zusätzlichen Zölle der Einfuhr von Melasse im Zuckersektor

(in EUR)

KN-Code
Repräsentativer Preis

pro 100 kg Eigengewicht
des Erzeugnisses

Zusätzlicher Zoll
pro 100 kg Eigengewicht

des Erzeugnisses

Bei der Einfuhr
des Erzeugnisses

wegen der Aussetzung gemäß
Artikel 5 der Verordnung

(EG) Nr. 1422/95
anzuwendender Betrag (2)
pro 100 kg Eigengewicht

1703 10 00 (1) 9,45 — 0

1703 90 00 (1) 13,59 — 0

(1) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 785/68.
(2) Dieser Betrag ersetzt gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1422/95 den für diese Erzeugnisse festgesetzten Zollsatz des Gemein-

samen Zolltarifs.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2316/2001 DER KOMMISSION
vom 29. November 2001

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Weißzucker und Rohzucker in unverändertem
Zustand

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), insbesondere auf Artikel 27 Absatz 5 Unterabsatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 27 der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001
kann der Unterschied zwischen den Notierungen oder
Preisen auf dem Weltmarkt der in Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe a) der angeführten Verordnung genannten
Erzeugnisse und den Preisen dieser Erzeugnisse in der
Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr
ausgeglichen werden.

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 sind die
Erstattungen für den nicht denaturierten und in unverän-
dertem Zustand ausgeführten Weißzucker und
Rohzucker unter Berücksichtigung der Lage auf dem
Markt der Gemeinschaft und auf dem Weltzuckermarkt
und insbesondere der in Artikel 28 der angeführten
Verordnung genannten Preise und Kostenelemente fest-
zusetzen. Nach demselben Artikel sind zugleich die wirt-
schaftlichen Aspekte der beabsichtigten Ausfuhr zu
berücksichtigen.

(3) Für Rohzucker ist die Erstattung für die Standardqualität
festzusetzen. Diese ist in Anhang I, Punkt 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 1260/2001 festgelegt worden. Diese
Erstattung ist im Übrigen gemäß Artikel 28 Absatz 4 der
Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 festzusetzen. Kandis-
zucker wurde in der Verordnung (EG) Nr. 2135/95 der
Kommission vom 7. September 1995 mit Durchfüh-
rungsvorschriften für die Gewährung von Ausfuhrerstat-
tungen im Zuckersektor (2) definiert. Die so berechnete
Erstattung muss bei aromatisiertem oder gefärbtem

Zucker für dessen Saccharosegehalt gelten und somit für
1 v. H. dieses Gehalts festgesetzt werden.

(4) Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor-
dernisse bestimmter Märkte können es notwendig
machen, die Erstattung für Zucker nach der Bestimmung
in unterschiedlicher Höhe festzusetzen.

(5) In besonderen Fällen kann der Erstattungsbetrag durch
Rechtsakte anderer Art festgesetzt werden.

(6) Die Erstattung wird alle zwei Wochen festgesetzt. Sie
kann zwischenzeitlich geändert werden.

(7) Die Anwendung dieser Regeln auf die gegenwärtige
Marktlage im Zuckersektor und insbesondere die Notie-
rungen und Preise für Zucker in der Gemeinschaft und
auf dem Weltmarkt führt dazu, die im Anhang angege-
benen Erstattungsbeträge festzusetzen.

(8) Die Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 sieht keine Verlän-
gerung der Regelung über den Lagerkostenausgleich
nach dem 1. Juli 2001 vor. Dies sollte daher bei der
Festlegung der Erstattungen berücksichtigt werden, die
gewährt werden, wenn die Ausfuhr nach dem 30.
September 2001 erfolgt.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr in unverändertem Zustand
der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr.
1260/2001 genannten und nicht denaturierten Erzeugnisse
werden wie im Anhang angegeben festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. November 2001 in Kraft.
(1) ABl. L 178 vom 30.6.2001, S. 1.
(2) ABl. L 214 vom 8.9.1995, S. 16.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. November 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 29. November 2001 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Weiß-
zucker und Rohzucker in unverändertem Zustand

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Betrag der Erstattung

1701 11 90 9100 A00 EUR/100 kg 34,38 (1)
1701 11 90 9910 A00 EUR/100 kg 34,69 (1)
1701 11 90 9950 A00 EUR/100 kg (2)
1701 12 90 9100 A00 EUR/100 kg 34,38 (1)
1701 12 90 9910 A00 EUR/100 kg 34,69 (1)
1701 12 90 9950 A00 EUR/100 kg (2)
1701 91 00 9000 A00 in EUR/1 % Saccharose × 100 kg

Reingewicht
0,3737

1701 99 10 9100 A00 EUR/100 kg 37,37
1701 99 10 9910 A00 EUR/100 kg 37,71
1701 99 10 9950 A00 EUR/100 kg 37,71
1701 99 90 9100 A00 in EUR/1 % Saccharose × 100 kg

Reingewicht
0,3737

(1) Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 v. H. Wenn der Rendementwert des ausgeführten Rohzuckers von 92
v. H. abweicht, wird der anwendbare Erstattungsbetrag gemäß den Bestimmungen von Artikel 19 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
1260/2001 des Rates errechnet.

(2) Diese Festsetzung wurde ausgesetzt durch die Verordnung (EWG) Nr. 2689/85 der Kommission (ABl. L 255 vom 26.9.1985, S. 12),
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3251/85 (ABl. L 309 vom 21.11.1985, S. 14).

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2032/2000 der Kommission
(ABl. L 243 vom 28.9.2000, S. 14) festgelegt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2317/2001 DER KOMMISSION
vom 29. November 2001

zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 743/2001 zur Einstellung der Fischerei auf Wittling durch
Schiffe unter der Flagge Schwedens

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontrollregelung für
die Gemeinsame Fischereipolitik (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1965/2001 (2), insbesondere auf Artikel
21 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 743/2001 der Kommis-
sion (3), wurde die Fischerei auf Wittling im Skagerrak
und Kattegat durch Schiffe, die die Flagge Schwedens
führen oder in Schweden registriert sind, eingestellt.

(2) Dänemark hat Schweden am 22. Oktober 2001 im
Skagerrak und Kattegat eine Fangquote von 50 Tonnen
Wittling übertragen. Damit ist die Fischerei auf Wittling

im Skagerrak und Kattegat durch Schiffe, die die Flagge
Schwedens führen oder in Schweden registriert sind,
wieder zuzulassen. Die Verordnung (EG) Nr. 743/2001
ist folglich aufzuheben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 743/2001 wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. November 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 261 vom 20.10.1993, S. 1.
(2) ABl. L 268 vom 9.10.2001, S. 23.
(3) ABl. L 107 vom 18.4.2001, S. 3.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2318/2001 DER KOMMISSION
vom 29. November 2001

mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates hinsichtlich der
Anerkennung der Erzeugerorganisationen im Sektor Fischerei und Aquakultur

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom
17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation
für Fischereierzeugnisse und Erzeugnisse der Aquakultur (1),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 939/2001 der
Kommission (2), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 4 und
Artikel 6 Absatz 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 2939/94 der Kommission vom
2. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Verordnung (EWG) Nr. 105/76 des Rates über die
Anerkennung der Erzeugerorganisationen der Fischwirt-
schaft (3), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1762/
96 (4), muss weitgehend geändert werden. Es empfiehlt
sich daher, sie aufzuheben und durch eine andere
Verordnung zu ersetzen.

(2) Die Voraussetzungen und Verfahren für die Anerken-
nung und den Widerruf der Anerkennung von Erzeuger-
organisationen sollten festgelegt werden, damit die
Bestimmungen der gemeinsamen Marktorganisation für
Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur einheitlich
angewandt werden.

(3) Gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
104/2000 muss eine Erzeugerorganisation eine ausrei-
chende wirtschaftliche Tätigkeit nachweisen, um aner-
kannt zu werden. Es ist festzulegen, welche Elemente
erforderlich sind, damit diese Bedingung als erfüllt anzu-
sehen ist.

(4) Es erscheint außerdem angezeigt, die Bedingungen für
die Anerkennung einer Vereinigung von Erzeugerorgani-
sationen festzulegen.

(5) Die Festlegung von gemeinsamen Regeln, die die
Mitglieder einer Erzeugerorganisation einhalten müssen,
sollte vorgesehen werden.

(6) Es sollte festgelegt werden, welche Angaben ein Antrag
auf Anerkennung enthalten muss. Für die Bewilligung
und die Verweigerung der Anerkennung sollten Fristen
gesetzt und für den Widerruf der Anerkennung Einzel-
heiten festgelegt werden.

(7) Es sollten Kontrollmaßnahmen vorgesehen werden, um
die Erfüllung der Anerkennungsbedingungen zu über-
prüfen; auch sollten die Folgen einer in betrügerischer

Weise erlangten oder ausgenutzten Anerkennung festge-
legt werden.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Fischereierzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Eine in Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
104/2000 genannte Erzeugerorganisation übt eine ausrei-
chende wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne von Artikel 5 Absatz
2 der genannten Verordnung aus, wenn

a) das Gebiet, für das die Anerkennung beantragt wird, von
seiner Größe, von der Gesamtkapazität der dort im Einsatz
befindlichen Fischereifahrzeuge sowie von der Regelmäßig-
keit und dem Umfang der dort getätigten Anlandungen her
vom Mitgliedstaat als ausreichend bedeutend erachtet wird
und

b) eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

i) die Anzahl der von den Mitgliedern der Erzeugerorgani-
sation betriebenen Fischereifahrzeuge mindestens 20 %
der Gesamtzahl aller in diesem Gebiet befindlichen
Fischereifahrzeuge beträgt; oder

ii) die Erzeugerorganisation von der Art oder Gruppe von
Arten, für die die Anerkennung beantragt wird, entweder

— mindestens 15 % des Gewichtes der Gesamtproduk-
tion in diesem Gebiet oder

— mindestens 30 % des Gewichtes der Gesamtproduk-
tion in/auf einem größeren Hafen oder Markt in
diesem Gebiet erzeugt; der betreffende Mitgliedstaat
bestimmt zu diesem Zweck die größeren Häfen und
Märkte.

(2) Die Mitgliedstaaten entscheiden, welche der in Absatz 1
Buchstabe b) festgesetzten Bedingungen in ihrem Hoheitsgebiet
Anwendung finden.

Sie teilen der Kommission und allen übrigen Beteiligten ihre
Entscheidung spätestens zwei Monate nach Veröffentlichung
dieser Verordnung mit.

Im Fall einer geänderten Marktstruktur können die Mitglied-
staaten eine Änderung der Bedingungen beschließen; sie teilen
dies der Kommission und den anderen Beteiligten unverzüglich
mit.

(1) ABl. L 17 vom 21.1.2000, S. 22.
(2) ABl. L 132 vom 15.5.2001, S. 10.
(3) ABl. L 310 vom 3.12.1994, S. 12.
(4) ABl. L 231 vom 12.9.1996, S. 6.
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(3) Üben mindestens 30 % der Mitglieder einer Erzeugeror-
ganisation ihre Tätigkeiten gewöhnlich in einem oder mehreren
anderen Gebieten aus als dem Gebiet, in dem die durch ihre
Mitglieder betriebenen Schiffe ihren Heimathafen haben, so gilt
die wirtschaftliche Tätigkeit dieser Erzeugerorganisation als
ausreichend im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 104/2000, wenn die Erzeugerorganisation von der Art
oder Gruppe von Arten, für die die Anerkennung beantragt
wird, mindestens 4 % des Gewichts der Gesamtproduktion des
Mitgliedstaats erzeugt.

(4) Im Interesse einer effizienteren Verwaltung kann der
Mitgliedstaat gegebenenfalls statt des in Absatz 1 Buchstabe b)
Ziffer ii) erster Gedankenstrich genannten Prozentsatzes eine
Spanne von 15 bis 30 % vorsehen, anstatt des in Absatz 1
Buchstabe b) Ziffer ii) zweiter Gedankenstrich genannten
Prozentsatzes eine Spanne von 30 bis 50 % vorsehen und
anstatt des in Absatz 3 genannten Prozentsatzes für die
Erzeuger eine Spanne von 30 bis 50 % vorsehen.

(5) Wird eine Anerkennung für Aquakulturproduzenten
beantragt, so wird die wirtschaftiche Tätigkeit als ausreichend
im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
104/2000 angesehen, wenn die Erzeugerorganisation minde-
stens 25 % der Gesamtmengen absetzt, die von der betref-
fenden Art oder Gruppe von Aquakulturarten in einem Produk-
tionsgebiet erzeugt werden, das von dem betreffenden Mitglied-
staat aufgrund von ihm erstellter Kriterien als ausreichend
bedeutend erachtet wird.

Um der Besonderheit regionaler Erzeugungen Rechnung zu
tragen, steht es dem Mitgliedstaat frei, den in Unterabsatz 1
genannten Prozentsatz innerhalb einer Spanne von 25 bis 50 %
anzupassen.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission spätestens zwei
Monate nach Veröffentlichung dieser Verordnung mit, welcher
Prozentsatz von ihnen angewandt wird.

Artikel 2

Eine Vereinigung von Erzeugerorganisationen kann durch einen
Mitgliedstaat nur anerkannt werden, wenn

a) sie eine Mindestzahl von anerkannten Erzeugerorganisa-
tionen zusammenschließt, gemessen an der Gesamtzahl der
vom betreffenden Mitgliedstaat in einem bestimmten Tätig-
keitsbereich anerkannten Erzeugerorganisationen, und

b) der Wert der über diese Vereinigung vermarkteten Erzeu-
gung im betreffenden Tätigkeitsbereich mindestens 20 % des
Werts der Gesamterzeugung des Mitgliedstaats ausmacht.

Artikel 3

(1) Unbeschadet der Bestimmungen der Verordnung (EG)
Nr. 2508/2000 der Kommission (1) werden die Regeln für die
Nutzung der Bestände, die Erzeugung und die Vermarktung

gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c) Punkt 1) der Verord-
nung (EG) Nr. 104/2000 schriftlich niedergelegt.

(2) In Übereinstimmung mit Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c)
Punkt 4) der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 können die
Mitglieder von der Verpflichtung, ihre gesamte Produktion über
die Erzeugerorganisation abzusetzen, freigestellt werden, wenn
der Absatz nach zuvor festgelegten gemeinsamen Regeln
erfolgt; in diesem Fall müssen die gemeinsamen Regeln minde-
stens die Verpflichtung enthalten, dass der von der Erzeugeror-
ganisation angewandte Rücknahmepreis einzuhalten ist.

(3) Abweichend von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c) Punkt
5) der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 müssen die Mengen von
Erzeugnissen, für die die Mitglieder von Erzeugerorganisationen
vor ihrem Beitritt Verträge abgeschlossen haben, nicht über die
Erzeugerorganisation abgesetzt werden, wenn besagte
Mitglieder die Erzeugerorganisation vor ihrem Beitritt über
Umfang und Dauer dieser Verträge unterrichtet haben und
letztere ihre Einwilligung zur Aufhebung der Absatzverpflich-
tung gegeben hat.

Artikel 4

Mit jedem Antrag auf Anerkennung legt der Antragsteller
Folgendes vor:

a) die Satzung der Erzeugerorganisation;

b) die Regeln der Erzeugerorganisation;

c) die zum Handeln im Namen und auf Rechnung der Erzeu-
gerorganisation befugten Personen;

d) Einzelheiten zu den Tätigkeiten, die den Antrag auf Aner-
kennung rechtfertigen;

e) der Nachweis, dass die Bedingungen von Artikel 1 bzw.
Artikel 2 erfüllt sind.

Artikel 5

Der Mitgliedstaat unterrichtet die Erzeugerorganisation binnen
drei Monaten nach Eingang des Antrags auf Anerkennung
schriftlich von seiner Entscheidung. Im Falle einer Verweige-
rung der Anerkennung muss der Mitgliedstaat seine Entschei-
dung begründen.

Artikel 6

Besteht die Absicht, eine Anerkennung zu widerrufen, so setzt
der Mitgliedstaat die Erzeugerorganisation hiervon unter
Angabe von Gründen in Kenntnis. Der Mitgliedstaat gibt der
Erzeugerorganisation die Möglichkeit binnen einer bestimmten
Frist Stellung zu nehmen.(1) ABl. L 289 vom 16.11.2000, S. 8.
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Artikel 7

(1) In Anwendung von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) der
Verordnung (EG) Nr. 104/2000 prüfen die Mitgliedstaaten
mindestens einmal pro Jahr, ob die Erzeugerorganisationen die
Bedingungen für ihre Anerkennung erfüllen.

(2) Ist der Widerruf der Anerkennung darauf zurückzu-
führen, dass die betreffende Erzeugerorganisation die Anerken-
nung in betrügerischer Weise erlangt oder ausgenutzt hat,
fordert der Mitgliedstaat alle Beihilfen gemäß Artikel 15 Absatz
1 der Verordnung (EG) Nr. 2792/1999 des Rates (1) zurück.

Artikel 8

Die Verordnung (EG) Nr. 2939/94 wird aufgehoben.

Artikel 9

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab 1. Januar 2002.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. November 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 30.12.1999, S. 10.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2319/2001 DER KOMMISSION
vom 29. November 2001

zur Festsetzung der endgültigen Beihilfe für bestimmte Körnerleguminosen im Wirtschaftsjahr
2001/02

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1577/96 des Rates vom
30. Juli 1996 zur Festlegung einer Sondermaßnahme zuguns-
ten bestimmter Körnerleguminosen (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 811/2000 (2), insbesondere auf
Artikel 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1577/96 stellt die Kommission die Überschreitung der
garantierten Höchstflächen fest und bestimmt die
endgültigen Beihilfebeträge für das betreffende Wirt-
schaftsjahr. Gemäß Artikel 3 der genannten Verordnung
wird die garantierte Höchstfläche zwischen Linsen und
Kichererbsen einerseits und Wicken andererseits aufge-
teilt, wobei die im Rahmen einer garantierten Höchst-
fläche nicht genutzte Fläche für dasselbe Wirtschaftsjahr
der anderen garantierten Höchstfläche zugeschlagen
werden kann, bevor festgestellt wird, ob es zu einer
Überschreitung gekommen ist.

(2) Die garantierte Höchstfläche für Linsen und Kicher-
erbsen gemäß Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1577/
96 der Kommission wurde im Wirtschaftsjahr 2001/02

nicht überschritten, während es bei der garantierten
Höchstfläche für Wicken zuzüglich der im Rahmen der
garantierten Höchstfläche für Linsen und Kichererbsen
ungenutzten Fläche in diesem Wirtschaftsjahr zu einer
Überschreitung um 2,49 % gekommen ist. Die Beihilfe
gemäß Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1577/96 muss daher für Wicken und das betreffende
Wirtschaftsjahr im Verhältnis zu dieser Überschreitung
gekürzt werden.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die endgültige Beihilfe für bestimmte Körnerleguminosen im
Wirtschaftsjahr 2001/02 beläuft sich auf 181,00 EUR/ha für
Linsen und Kichererbsen und auf 176,60 EUR/ha für Wicken.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. November 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 206 vom 16.8.1996, S. 4.
(2) ABl. L 100 vom 17.4.2000, S. 1.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2320/2001 DER KOMMISSION
vom 29. November 2001

zur Festsetzung der geltenden Erstattungssätze bei der Ausfuhr bestimmter Getreide- und Reis-
erzeugnisse in Form von nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden Waren

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1987/2001 (4), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1766/92 und Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 3072/95 kann der Unterschied zwischen den Notie-
rungen oder Preisen auf dem Weltmarkt für die in
Artikel 1 dieser beiden Verordnungen genannten Erzeug-
nisse und den Preisen in der Gemeinschaft durch eine
Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden.

(2) In der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 der Kommission
vom 13. Juli 2000 zur Festlegung der gemeinsamen
Verfahren bei der Regelung zur Gewährung von
Ausfuhrerstattungen und der Kriterien zur Festsetzung
des Erstattungsbetrags für bestimmte landwirtschaftliche
Erzeugnisse, die in Form von nicht unter Anhang I des
Vertrags fallenden Waren ausgeführt werden (5), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1563/2001 (6),
sind diejenigen Erzeugnisse bezeichnet, für die bei ihrer
Ausfuhr in Form von im Anhang B der Verordnung
(EWG) Nr. 1766/92 oder im Anhang B der Verordnung
(EG) Nr. 3072/95 aufgeführten Waren ein Erstattungs-
satz festgesetzt werden muss.

(3) Gemäß Artikel 4 Absatz 1 erster Unterabsatz der
Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 muss der Erstattungs-
satz für jeden Monat für je 100 kg dieser Grunderzeug-
nisse festgesetzt werden.

(4) Die Verpflichtungen hinsichtlich der Erstattungen für die
Ausfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die in
Waren außerhalb des Geltungsbereichs von Anhang I
des Vertrags enthalten sind, könnten in Frage gestellt
werden, wenn hohe Erstattungssätze im Voraus festge-
legt werden. Infolgedessen sind Vorkehrungen gegen
solche Situationen zu ergreifen, ohne dass dadurch der
Abschluss langfristiger Verträge verhindert wird. Die
Festlegung eines Erstattungssatzes im Hinblick auf die
vorzeitige Festsetzung von Erstattungen trägt zur
Verwirklichung dieser Ziele bei.

(5) Im Anschluss an die zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika
getroffene Übereinkunft über die Ausfuhren von Teig-
waren aus der Gemeinschaft in die USA, die mit dem
Beschluss 87/482/EWG des Rates (7) genehmigt wurde,
muss die Erstattung für Waren der KN-Codes
1902 11 00 und 1902 19 00 je nach Bestimmungsge-
biet unterschiedlich festgelegt werden.

(6) Nach Artikel 4 Absätze 3 und 5 der Verordnung (EG)
Nr. 1520/2000 gilt für das verarbeitete Grunderzeugnis
zum vermuteten Zeitpunkt der Herstellung der Waren
ein verminderter Erstattungssatz, weil die nach der
Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 der Kommission (8),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1786/
2001 (9), gewährte Produktionserstattung zu berücksich-
tigen ist.

(7) Alkoholische Getränke werden als Erzeugnisse
betrachtet, die weniger empfindlich auf den Preis des zu
ihrer Herstellung verwendeten Getreides reagieren. Das
Protokoll Nr. 19 zum Vertrag über den Beitritt Däne-
marks, Irlands und des Vereinigten Königreichs sieht
allerdings vor, dass die notwendigen Maßnahmen festzu-
legen sind, um die Verwendung von Getreide aus der
Gemeinschaft zur Herstellung alkoholischer Getränke
auf Getreidebasis zu erleichtern. Infolgedessen sind die
Erstattungssätze für in Form von alkoholischen
Getränken aufgeführtes Getreide anzupassen.

(8) Da jedoch unbedingt sichergestellt sein muss, dass die
peinlich genaue Verwaltung keine Unterbrechung
erfährt, muss sowohl den Ausgabenvorausschätzungen
als auch den verfügbaren Haushaltsmitteln Rechnung
getragen werden.

(9) Der Verwaltungsausschuss für Getreide hat nicht inner-
halb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist
Stellung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die geltenden Erstattungssätze für die Grunderzeugnisse im
Sinne des Anhangs A der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 und
des Artikels 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 oder des
Artikels 1 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95, die in
Form von im Anhang B der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
oder im Anhang B der geänderten Verordnung (EG) Nr. 3072/
95 genannten Waren ausgeführt werden, werden entsprechend
dem Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. November 2001 in Kraft.(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(4) ABl. L 271 vom 12.10.2001, S. 5. (7) ABl. L 275 vom 29.9.1987, S. 36.
(5) ABl. L 177 vom 15.7.2000, S. 1. (8) ABl. L 159 vom 1.7.1993, S. 112.
(6) ABl. L 208 vom 1.8.2001, S. 8. (9) ABl. L 242 vom 12.9.2001, S. 3.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. November 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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(EUR/100 kg)

Erstattungssätze pro 100 kg
des Grunderzeugnisses

KN-Code Bezeichnung der Erzeugnisse (1)
bei Festlegung der
Erstattungen
im Voraus

in den
anderen Fällen

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 29. November 2001 zur Festsetzung der Erstattungssätze bei der Ausfuhr
bestimmter Getreide- und Reiserzeugnisse in Form von nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden Waren

1001 10 00 Hartweizen:

– bei der Ausfuhr von Waren der KN-Codes 1902 11 und 1902 19 nach den
Vereinigten Staaten von Amerika — —

– in allen anderen Fällen — —

1001 90 99 Weichweizen und Mengkorn:

– bei der Ausfuhr von Waren der KN-Codes 1902 11 und 1902 19 nach den
Vereinigten Staaten von Amerika — —

– in allen anderen Fällen:

– – bei Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 (2) — —

– – bei Ausfuhr von Waren des Kapitels 2208 (3) — —

– – in allen anderen Fällen — —

1002 00 00 Roggen 2,243 2,243

1003 00 90 Gerste

– bei Ausfuhr von Waren des Kapitels 2208 (3) — —

– in allen anderen Fällen — —

1004 00 00 Hafer — —

1005 90 00 Mais, verwendet in Form von:

– Stärke:

– – bei Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 (2) 1,997 1,997

– – bei Ausfuhr von Waren des Kapitels 2208 (3) — —

– – in allen anderen Fällen 1,997 1,997

– Glucose, Glucosesirup, Maltodextrin, Maltodextrinsirup der KN-Codes 1702 30 51,
1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75,
1702 90 79, 2106 90 55 (4):

– – bei Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 (2) 1,498 1,498

– – bei Ausfuhr von Waren ds Kapitels 2208 (3) — —

– – in allen anderen Fällen 1,498 1,498

– bei Ausfuhr von Waren des Kapitels 2208 (3) — —

– anderer (einschließlich in unverarbeitetem Zustand verwendet) 1,997 1,997

Kartoffelstärke des KN-Codes 1108 13 00, gleichgestellt mit einem aus der
Verarbeitung von Mais hergestellten Produkt:

– bei Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 (2) 1,997 1,997

– – bei Ausfuhr von Waren des Kapitels 2208 (3) — —

– in allen anderen Fällen 1,997 1,997
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(EUR/100 kg)

Erstattungssätze pro 100 kg
des Grunderzeugnisses

KN-Code Bezeichnung der Erzeugnisse (1)
bei Festlegung der
Erstattungen
im Voraus

in den
anderen Fällen

ex 1006 30 Vollständig geschliffener Reis:
– rundkörniger Reis 18,600 18,600
– mittelkörniger Reis 18,600 18,600
– langkörniger Reis 18,600 18,600

1006 40 00 Bruchreis 4,300 4,300

1007 00 90 Sorghum — —

(1) Hinsichtlich der landwirtschaftlichen Erzeugnisse müssen die im Anhang E der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 der Kommission angegebenen Koeffizienten angewandt
werden (ABl. L 177 vom 15.7.2000, S. 1).

(2) Die betreffende Ware fällt unter den KN-Code 3505 10 50.
(3) Waren, aufgenommen in Anhang B der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 oder gemäß Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 2825/93.
(4) Für Sirupe der KN-Codes 1702 30 99, 1702 40 90 und 1702 60 90, hergestellt als Mischung von Glucose- und Fructosesirup, gibt nur der Glucosesirup Recht auf
Ausfuhrerstattung.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2321/2001 DER KOMMISSION
vom 29. November 2001

zur Festsetzung des Weltmarktpreises für nicht entkörnte Baumwolle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf das Protokoll Nr. 4 über Baumwolle im Anhang
zur Akte über den Beitritt Griechenlands, zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1050/2001 des Rates (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1051/2001 des Rates
vom 22. Mai 2001 über die Erzeugerbeihilfe für Baumwolle (2),
insbesondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1051/2001
wird der Weltmarktpreis für nicht entkörnte Baumwolle
regelmäßig anhand des in der Vergangenheit festge-
stellten Verhältnisses zwischen dem für entkörnte Baum-
wolle festgestellten Weltmarktpreis und dem für nicht
entkörnte Baumwolle berechneten Weltmarktpreis auf
der Grundlage des Weltmarktpreises für entkörnte
Baumwolle ermittelt. Dieses in der Vergangenheit festge-
stellte Verhältnis ist mit Artikel 2 Absatz 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 1591/2001 der Kommission vom 2. Au-
gust 2001 zur Durchführung der Beihilferegelung für
Baumwolle (3) festgesetzt worden. Kann der Weltmarkt-
preis so nicht ermittelt werden, so wird er anhand des
zuletzt ermittelten Preises bestimmt.

(2) Gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1051/2001
wird der Weltmarktpreis für nicht entkörnte Baumwolle
für ein Erzeugnis, das bestimmte Merkmale aufweist,
unter Berücksichtigung der günstigsten Angebote und
Notierungen auf dem Weltmarkt unter denjenigen

bestimmt, die als repräsentativ für den tatsächlichen
Markttrend gelten. Zu dieser Bestimmung wird der
Durchschnitt der Angebote und Notierungen herange-
zogen, die an einem oder mehreren repräsentativen
europäischen Börsenplätzen für ein in einem Hafen der
Gemeinschaft cif-geliefertes Erzeugnis aus einem der
Lieferländer festgestellt werden, die als die für den inter-
nationalen Handel am repräsentativsten gelten. Es sind
jedoch Anpassungen dieser Kriterien für die Bestimmung
des Weltmarktpreises für entkörnte Baumwolle vorge-
sehen, um den Differenzen Rechnung zu tragen, die
durch die Qualität des gelieferten Erzeugnisses oder die
Art der Angebote und Notierungen gerechtfertigt sind.
Diese Anpassungen sind in Artikel 3 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1591/2001 festgesetzt.

(3) In Anwendung vorgenannter Kriterien wird der Welt-
marktpreis für nicht entkörnte Baumwolle in nachste-
hender Höhe festgesetzt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1051/2001 genannte
Weltmarktpreis für nicht entkörnte Baumwolle wird auf
21,445 EUR/100 kg festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. November 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. November 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 148 vom 1.6.2001, S. 1.
(2) ABl. L 148 vom 1.6.2001, S. 3.
(3) ABl. L 210 vom 3.8.2001, S. 10.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2322/2001 DER KOMMISSION
vom 29. November 2001

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Weichweizen im Rahmen der
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 943/2001

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 602/2001 (4),
insbesondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung bei der Ausfuhr von
Weichweizen nach allen Drittländern mit Ausnahme
von Polen wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 943/
2001 der Kommission (5) eröffnet.

(2) Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, unter

Berücksichtigung der Kriterien nach Artikel 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1501/95 eine Höchstausfuhrerstat-
tung festzusetzen. In einem solchen Fall wird der
Zuschlag jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der
Höchstausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchsterstattung in Höhe des
in Artikel 1 genannten Betrags.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Weichweizen wird
für die vom 23. bis zum 29. November 2001 im Rahmen der
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 943/2001
eingereichten Angebote auf 0,00 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. November 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. November 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 89 vom 29.3.2001, S. 16.
(5) ABl. L 133 vom 16.5.2001, S. 3.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2323/2001 DER KOMMISSION
vom 29. November 2001

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Gerste im Rahmen der Ausschreibung
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1558/2001

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 602/2001 (4),
insbesondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung bei der Ausfuhr von
Gerste nach allen Drittländern mit Ausnahme der Verei-
nigten Staaten von Amerika und Kanada wurde durch
die Verordnung (EG) Nr. 1558/2001 der Kommission (5)
eröffnet.

(2) Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, unter

Berücksichtigung der Kriterien nach Artikel 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1501/95 eine Höchstausfuhrerstat-
tung festzusetzen. In einem solchen Fall wird der
Zuschlag jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der
Höchstausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung in
Höhe des in Artikel 1 genannten Betrags.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Gerste wird für die
vom 23. bis zum 29. November 2001 im Rahmen der
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1558/2001
eingereichten Angebote auf 0,00 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. November 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. November 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 89 vom 29.3.2001, S. 16.
(5) ABl. L 205 vom 31.7.2001, S. 33.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2324/2001 DER KOMMISSION
vom 29. November 2001

bezüglich der im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1005/2001 einge-
reichten Angebote für die Ausfuhr von Roggen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 602/2001 (4),
insbesondere auf Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung bei der Ausfuhr von
Roggen nach allen Drittländern wurde durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1005/2001 der Kommission (5) eröffnet.

(2) Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der

Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, die auf die
Ausschreibung eingegangenen Angebote nicht zu
berücksichtigen.

(3) Unter Berücksichtigung insbesondere der Kriterien nach
Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 ist die Fest-
setzung einer Höchsterstattung nicht angezeigt.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Rahmen der Ausschreibung der Erstattung oder der
Abgabe bei der Ausfuhr von Roggen gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 1005/2001 vom 23. bis zum 29. November 2001
eingereichten Angebote werden nicht berücksichtigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. November 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. November 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 89 vom 29.3.2001, S. 16.
(5) ABl. L 140 vom 24.5.2001, S. 10.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2325/2001 DER KOMMISSION
vom 29. November 2001

zur Festsetzung der Höchstkürzung des Zolls bei der Einfuhr von Mais im Rahmen der Ausschrei-
bung gemäß Verordnung (EG) Nr. 2258/2001

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 12 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung über die Höchstkürzung des Zolls
bei der Einfuhr von Mais nach Spanien wurde durch die
Verordnung (EG) Nr. 2258/2001 der Kommission (3)
eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1839/95 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2235/2000 (5), kann die Kommission nach dem
Verfahren von Artikel 23 der Verordnung (EWG) Nr.
1766/92 über die Festsetzung einer Höchstkürzung des
Zolls bei der Einfuhr beschließen. Dabei ist insbesondere
den in den Artikeln 6 und 7 der Verordnung (EG) Nr.
1839/95 genannten Kriterien Rechnung zu tragen. Der
Zuschlag wird dem Bieter erteilt, dessen Angebot so

hoch wie die Höchstkürzung des Zolls bei der Einfuhr
oder niedriger ist.

(3) Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchstkürzung des Zolls bei
der Einfuhr in Höhe des in Artikel 1 genannten Betrages.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchstkürzung des Zolls bei der Einfuhr von Mais für die
vom 23. bis zum 29. November 2001 im Rahmen der Verord-
nung (EG) Nr. 2258/2001 eingereichten Angebote wird auf
25,18 EUR/t festgelegt und gilt für eine Gesamthöchstmenge
von 100 000 t.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. November 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. November 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 305 vom 22.11.2001, S. 9.
(4) ABl. L 177 vom 28.7.1995, S. 4.
(5) ABl. L 256 vom 10.10.2000, S. 13.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2326/2001 DER KOMMISSION
vom 29. November 2001

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1987/2001 (4), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 und
Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
bestimmen, dass der Unterschied zwischen den Notie-
rungen oder den Preisen auf dem Weltmarkt für die in
Artikel 1 dieser Verordnungen genannten Erzeugnisse
und den Preisen für die Erzeugnisse in der Gemeinschaft
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen
werden kann.

(2) Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
sind die Erstattungen unter Berücksichtigung der jewei-
ligen Lage und der voraussichtlichen Entwicklung einer-
seits des verfügbaren Getreides und des Reises und
Bruchreises und ihrer Preise in der Gemeinschaft und
andererseits der Preise für Getreide, Reis, Bruchreis und
Getreideerzeugnisse auf dem Weltmarkt festzusetzen.
Nach denselben Artikeln ist auf den Getreide- und Reis-
märkten für eine ausgeglichene Lage und für eine natür-
liche Preis- und Handelsentwicklung zu sorgen. Ferner
ist den wirtschaftlichen Aspekten der geplanten
Ausfuhren sowie der Notwendigkeit Rechnung zu
tragen, Marktstörungen in der Gemeinschaft zu
vermeiden.

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 1518/95 der Kommission (5),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2993/95 (6),
über die Regelung für die Einfuhr und die Ausfuhr von
Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnissen bestimmt
in Artikel 4 die besonderen Kriterien, die bei der Berech-

nung der Erstattung für diese Erzeugnisse zu berücksich-
tigen sind.

(4) Infolgedessen sind die für die einzelnen Erzeugnisse zu
gewährenden Erstattungen zu staffeln, und zwar, je nach
Erzeugnis, aufgrund des Gehaltes an Rohfasern, Asche,
Spelzen, Proteinen, Fetten oder Stärke, wobei dieser
Gehalt jeweils besonders charakteristisch für die tatsäch-
lich in dem Verarbeitungserzeugnis enthaltene Menge
des Grunderzeugnisses ist.

(5) Bei Maniokwurzeln, anderen Wurzeln und Knollen von
tropischen Früchten sowie deren Mehlen machen wirt-
schaftliche Gesichtspunkte etwaiger Ausfuhren ange-
sichts der Art und der Herkunft dieser Erzeugnisse zur
Zeit eine Festsetzung von Ausfuhrerstattungen nicht
erforderlich. Für einige Verarbeitungserzeugnisse aus
Getreide ist es aufgrund der schwachen Beteiligung der
Gemeinschaft am Welthandel gegenwärtig nicht
notwendig, eine Ausfuhrerstattung festzusetzen.

(6) Die Lage auf dem Weltmarkt oder besondere Erforder-
nisse bestimmter Märkte können eine Differenzierung
bei Erstattungen für bestimmte Erzeugnisse je nach ihrer
Bestimmung notwendig machen.

(7) Die Erstattung muss einmal monatlich festgesetzt
werden; sie kann zwischenzeitlich geändert werden.

(8) Bestimmte Maiserzeugnisse können so wärmebehandelt
werden, dass für sie eine Erstattung gewährt werden
könnte, die ihrer Qualität nicht gerecht wird. Für Erzeug-
nisse, die eine erste Gelbildung oder Gelierung
aufweisen, sollte deshalb keine Ausfuhrerstattung
gewährt werden.

(9) Der Verwaltungsausschuss für Getreide hat nicht inner-
halb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist
Stellung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für die in Artikel 1 Absatz 1 Buch-
stabe d) der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 und in Artikel 1
Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
genannten und der Verordnung (EG) Nr. 1518/95 unterlie-
genden Erzeugnisse werden wie im Anhang dieser Verordnung
angegeben festgesetzt.

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(4) ABl. L 271 vom 12.10.2001, S. 5.
(5) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 55.
(6) ABl. L 312 vom 23.12.1995, S. 25.
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. November 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. November 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit ErstattungsbetragErzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 29. November 2001 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für
Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse

1102 20 10 9200 (1) C01 EUR/t 27,96
1102 20 10 9400 (1) C01 EUR/t 23,96
1102 20 90 9200 (1) C01 EUR/t 23,96
1102 90 10 9100 C01 EUR/t 0,00
1102 90 10 9900 C01 EUR/t 0,00
1102 90 30 9100 C01 EUR/t 0,00
1103 12 00 9100 A00 EUR/t 0,00
1103 13 10 9100 (1) A00 EUR/t 35,95
1103 13 10 9300 (1) A00 EUR/t 27,96
1103 13 10 9500 (1) A00 EUR/t 23,96
1103 13 90 9100 (1) A00 EUR/t 23,96
1103 19 10 9000 A00 EUR/t 22,43
1103 19 30 9100 A00 EUR/t 0,00
1103 21 00 9000 A00 EUR/t 0,00
1103 29 20 9000 A00 EUR/t 0,00
1104 11 90 9100 A00 EUR/t 0,00
1104 12 90 9100 A00 EUR/t 0,00
1104 12 90 9300 A00 EUR/t 0,00
1104 19 10 9000 A00 EUR/t 0,00
1104 19 50 9110 A00 EUR/t 31,95
1104 19 50 9130 A00 EUR/t 25,96
1104 21 10 9100 A00 EUR/t 0,00
1104 21 30 9100 A00 EUR/t 0,00
1104 21 50 9100 A00 EUR/t 0,00
1104 21 50 9300 A00 EUR/t 0,00
1104 22 20 9100 A00 EUR/t 0,00
1104 22 30 9100 A00 EUR/t 0,00

1104 23 10 9100 A00 EUR/t 29,96
1104 23 10 9300 A00 EUR/t 22,97
1104 29 11 9000 A00 EUR/t 0,00
1104 29 51 9000 A00 EUR/t 0,00
1104 29 55 9000 A00 EUR/t 0,00
1104 30 10 9000 A00 EUR/t 0,00
1104 30 90 9000 A00 EUR/t 4,99
1107 10 11 9000 A00 EUR/t 0,00
1107 10 91 9000 A00 EUR/t 0,00
1108 11 00 9200 A00 EUR/t 0,00
1108 11 00 9300 A00 EUR/t 0,00
1108 12 00 9200 A00 EUR/t 31,95
1108 12 00 9300 A00 EUR/t 31,95
1108 13 00 9200 A00 EUR/t 31,95
1108 13 00 9300 A00 EUR/t 31,95
1108 19 10 9200 A00 EUR/t 65,36
1108 19 10 9300 A00 EUR/t 65,36
1109 00 00 9100 A00 EUR/t 0,00
1702 30 51 9000 (2) A00 EUR/t 31,30
1702 30 59 9000 (2) A00 EUR/t 23,96
1702 30 91 9000 A00 EUR/t 31,30
1702 30 99 9000 A00 EUR/t 23,96
1702 40 90 9000 A00 EUR/t 23,96
1702 90 50 9100 A00 EUR/t 31,30
1702 90 50 9900 A00 EUR/t 23,96
1702 90 75 9000 A00 EUR/t 32,80
1702 90 79 9000 A00 EUR/t 22,77
2106 90 55 9000 A00 EUR/t 23,96

(1) Für Erzeugnisse, die einer Wärmebehandlung bis zur ersten Gelbildung unterzogen wurden, wird keine Erstattung gewährt.

(2) Es gelten die Erstattungen gemäß der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 2730/75 des Rates (ABl. L 281 vom 1.11.1975, S. 20).

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366
vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/Gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2032/2000 (ABl. L 243 vom 28.9.2000, S. 14).
C01: Alle Bestimmungen außer Polen.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2327/2001 DER KOMMISSION
vom 29. November 2001

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreidemischfuttermittel

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
bestimmt, dass der Unterschied zwischen den Notie-
rungen oder den Preisen auf dem Weltmarkt für die in
Artikel 1 dieser Verordnung genannten Erzeugnisse und
den Preisen für diese Erzeugnisse in der Gemeinschaft
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen
werden kann.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 1517/95 der Kommission vom
29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 hinsichtlich der Rege-
lung der Ein- und Ausfuhr von Getreidemischfuttermit-
teln und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1162/
95 mit besonderen Durchführungsbestimmungen über
Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen für Getreide und Reis (3)
bestimmt in Artikel 2 die besonderen Kriterien, die bei
der Berechnung der Erstattung für diese Erzeugnisse zu
berücksichtigen sind.

(3) Bei dieser Berechnung muss auch der Gehalt an Getrei-
deerzeugnissen berücksichtigt werden. Zur Erzielung
einer Vereinfachung sollte die Erstattung deshalb für
zwei Arten von Getreideerzeugnissen gewährt werden,
nämlich für Mais, das in ausgeführten Mischfuttermitteln
am meisten verwendete Getreide, und für anderes
Getreide. Unter anderem Getreide sind im Sinne dieser
Verordnung in Frage kommende Getreideerzeugnisse
außer Mais und Maiserzeugnissen zu verstehen. Die
genannte Erstattung ist für die in dem betreffenden

Mischfuttermittel enthaltene Menge Getreideerzeugnisse
zu gewähren.

(4) Der Erstattungsbetrag muss außerdem den Möglich-
keiten und Bedingungen des Absatzes der betreffenden
Erzeugnisse auf dem Weltmarkt, dem Erfordernis,
Störungen auf dem Markt der Gemeinschaft zu verhin-
dern, und dem wirtschaftlichen Aspekt der Ausfuhren
Rechnung tragen.

(5) Bei der Festsetzung der Erstattung erscheint es derzeit
jedoch angebracht, sich auf die Differenz zu gründen, die
zwischen den Kosten für die allgemein zur Herstellung
dieser Mischfuttermittel verwendeten Grundstoffe auf
dem Gemeinschaftsmarkt und auf dem Weltmarkt fest-
zustellen ist, was es ermöglicht, den wirtschaftlichen
Gegebenheiten bei der Ausfuhr dieser Erzeugnisse besser
Rechnung zu tragen.

(6) Die Erstattung muss einmal im Monat festgesetzt
werden; sie kann zwischenzeitlich geändert werden.

(7) Der Verwaltungsausschuss für Getreide hat nicht inner-
halb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist
Stellung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für Mischfuttermittel, die in der
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 genannt sind und der Verord-
nung (EG) Nr. 1517/95 unterliegen, werden wie im Anhang
der vorliegenden Verordnung angegeben gewährt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. November 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. November 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 51.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 29. November 2001 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getrei-
demischfuttermittel

Für eine Ausfuhrerstattung kommen Erzeugnisse der nachstehenden Produktcodes in Frage:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Getreideerzeugnis Bestimmung Maßeinheit Erstattung

Mais und Maiserzeugnisse der

KN-Codes 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23 und
1904 10 10

A00 EUR/t 19,97

Getreideerzeugnisse außer Mais und Maiserzeugnissen A00 EUR/t 0,00

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2328/2001 DER KOMMISSION
vom 29. November 2001

zur Festsetzung der Produktionserstattungen für Getreide und Reis

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1667/2000 (4), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 der Kommis-
sion vom 30. Juni 1993 mit Durchführungsbestimmungen zu
der Regelung der Produktionserstattungen für Getreide und
Reis (5), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1786/
2001 (6), insbesondere auf Artikel 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 sind die Bedin-
gungen für die Gewährung der Produktionserstattung
festgelegt worden. Die diesbezügliche Berechnungs-
grundlage ist in Artikel 3 derselben Verordnung
enthalten. Die so berechnete Erstattung muß einmal im

Monat festgesetzt werden und kann geändert werden,
wenn sich der Mais- und/oder der Weizenpreis erheblich
ändern.

(2) Um den zu zahlenden Betrag genau zu bestimmen, sind
die mit dieser Verordnung festzusetzenden Produktions-
erstattungen durch die im Anhang II der Verordnung
(EWG) Nr. 1722/93 angegebenen Koeffizienten anzu-
passen.

(3) Der Verwaltungsausschuss für Getreide hat nicht inner-
halb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist
Stellung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93
genannte Erstattung je Tonne Mais-, Weizen-, Gerste-, Hafer-,
Kartoffel-, Reis- oder Bruchreisstärke wird auf 0,00 EUR/t fest-
gesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. November 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. November 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(4) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 3.
(5) ABl. L 159 vom 1.7.1993, S. 112.
(6) ABl. L 242 vom 12.9.2001, S. 3.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2329/2001 DER KOMMISSION
vom 29. November 2001

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von
Weizen oder Roggen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
bestimmt, dass der Unterschied zwischen den Notie-
rungen oder den Preisen auf dem Weltmarkt für die in
Artikel 1 derselben Verordnung genannten Erzeugnisse
und den Preisen für diese Erzeugnisse in der Gemein-
schaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgegli-
chen werden kann.

(2) Bei der Festsetzung der Erstattungen sind die Faktoren
zu berücksichtigen, die in Artikel 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1501/95 der Kommission vom 29. Juni 1995 mit
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EWG)
Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der Gewährung von
Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der bei
Störungen im Getreidesektor zu treffenden
Maßnahmen (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 602/2001 (4), aufgeführt sind.

(3) Für Mehle, Grobgrieß und Feingrieß aus Weizen und
Roggen muss die auf diese Erzeugnisse anwendbare
Erstattung unter Berücksichtigung der zur Herstellung
der betreffenden Erzeugnisse notwendigen Getreide-

menge berechnet werden. Diese Mengen sind in der
Verordnung (EG) Nr. 1501/95 festgesetzt worden.

(4) Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor-
dernisse bestimmter Märkte können die Unterteilung der
Erstattung für gewisse Erzeugnisse gemäß ihrer Bestim-
mung notwendig machen.

(5) Die Erstattung muss mindestens einmal monatlich fest-
gesetzt werden. Sie kann innerhalb dieses Zeitraums
abgeändert werden.

(6) Die Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwärtige
Lage der Getreidemärkte und insbesondere auf die Notie-
rungen oder Preise dieser Erzeugnisse in der Gemein-
schaft und auf dem Weltmarkt führt zur Festsetzung der
Erstattung in Höhe der im Anhang genannten Beträge.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der in Artikel 1 Buchstaben
a), b) und c) der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 genannten
Erzeugnisse, Malz ausgenommen, in unverändertem Zustand
sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. November 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. November 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 89 vom 29.3.2001, S. 16.
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Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 29. November 2001 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für
Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen

1001 10 00 9200 — EUR/t —

1001 10 00 9400 — EUR/t —

1001 90 91 9000 — EUR/t —

1001 90 99 9000 C01 EUR/t —

1002 00 00 9000 A00 EUR/t —

1003 00 10 9000 — EUR/t —

1003 00 90 9000 A00 EUR/t —

1004 00 00 9200 — EUR/t —

1004 00 00 9400 A00 EUR/t 0

1005 10 90 9000 — EUR/t —

1005 90 00 9000 A00 EUR/t 0

1007 00 90 9000 — EUR/t —

1008 20 00 9000 — EUR/t —

1101 00 11 9000 — EUR/t —
1101 00 15 9100 C01 EUR/t 0
1101 00 15 9130 C01 EUR/t 0
1101 00 15 9150 C01 EUR/t 0
1101 00 15 9170 C01 EUR/t 0
1101 00 15 9180 C01 EUR/t 0
1101 00 15 9190 — EUR/t —
1101 00 90 9000 — EUR/t —
1102 10 00 9500 C01 EUR/t 35,25
1102 10 00 9700 C01 EUR/t 27,75
1102 10 00 9900 — EUR/t —
1103 11 10 9200 A00 EUR/t 0 (1)
1103 11 10 9400 A00 EUR/t 0 (1)
1103 11 10 9900 — EUR/t —
1103 11 90 9200 A00 EUR/t 0 (1)
1103 11 90 9800 — EUR/t —

(1) Enthält das Erzeugnis gepressten agglomerierten Grieß, wird keine Erstattung gewährt.

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 2032/2000 der Kommission (ABl. L 243
vom 28.9.2000, S. 14) festgelegt.
Die übrigen Bestimmungen sind wie folgt festgelegt:
C01 Alle Bestimmungen außer Polen.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2330/2001 DER KOMMISSION
vom 29. November 2001

zur Festsetzung der bei der Erstattung für Getreide anzuwendenden Berichtigung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Aufgrund von Artikel 13 Absatz 8 der Verordnung
(EWG) Nr. 1766/92 wird bei der Ausfuhr von Getreide
aufgrund eines bei Beantragung der Ausfuhrlizenz zu
stellenden Antrags der Erstattungsbetrag, der am Tage
der Vorlage des Antrags auf Erteilung einer Ausfuhrli-
zenz gilt, auf ein Ausfuhrgeschäft angewandt, das
während der Gültigkeitsdauer dieser Ausfuhrlizenz
durchgeführt werden soll. In diesem Fall kann der Erstat-
tungsbetrag berichtigt werden.

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommis-
sion vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestim-
mungen zur Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
hinsichtlich der Gewährung von Ausfuhrerstattungen
und zur Festlegung der bei Störungen im Getreidesektor
zu treffenden Maßnahmen (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 602/2001 (4), kann für die in
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EWG)
Nr. 1766/92 genannten Erzeugnisse ein Berichtigungsbe-
trag festgesetzt werden. Dieser Berichtigungsbetrag muss
unter Berücksichtigung der in Artikel 1 der Verordnung

(EG) Nr. 1501/95 aufgeführten Faktoren berechnet
werden.

(3) Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor-
dernisse bestimmter Märkte können die Differenzierung
der Berichtigung gemäß ihrer Bestimmung erforderlich
machen.

(4) Die Berichtigung muss gleichzeitig mit der Erstattung
und nach dem gleichen Verfahren festgesetzt werden; sie
kann zwischenzeitlich abgeändert werden.

(5) Aus den vorgenannten Bestimmungen ergibt sich, dass
der Berichtigungsbetrag entsprechend dem Anhang
dieser Verordnung festgesetzt werden muss.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Betrag, um den die im voraus festgesetzten Erstattungen
bei der Ausfuhr der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a), b) und
c) der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 genannten Erzeugnisse
mit Ausnahme von Malz zu berichtigen sind, ist im Anhang
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. November 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 89 vom 29.3.2001, S. 16.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 29. November 2001 zur Festsetzung der bei der Erstattung für Getreide
anzuwendenden Berichtigung

(EUR/t)

Erzeugniscode Bestimmung
Laufender
Monat
12

1. Term.

1

2. Term.

2

3. Term.

3

4. Term.

4

5. Term.

5

6. Term.

6

1001 10 00 9200 — — — — — — — —
1001 10 00 9400 — — — — — — — —
1001 90 91 9000 — — — — — — — —
1001 90 99 9000 C01 — –0,93 –1,86 –2,79 –3,72 — —
1002 00 00 9000 C02 –20,00 –20,00 –20,00 –20,00 –20,00 — —

A05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — —
1003 00 10 9000 — — — — — — — —
1003 00 90 9000 A00 — –0,93 –1,86 –2,79 –3,72 — —
1004 00 00 9200 — — — — — — — —
1004 00 00 9400 A00 0 –0,93 –1,86 –2,79 –3,72 — —
1005 10 90 9000 — — — — — — — —
1005 90 00 9000 A00 0 –0,93 –1,86 –2,79 –3,72 — —
1007 00 90 9000 — — — — — — — —
1008 20 00 9000 — — — — — — — —
1101 00 11 9000 — — — — — — — —
1101 00 15 9100 C01 0 –1,27 –2,55 –3,82 –5,10 — —
1101 00 15 9130 C01 0 –1,19 –2,38 –3,57 –4,76 — —
1101 00 15 9150 C01 0 –1,10 –2,19 –3,29 –4,39 — —
1101 00 15 9170 C01 0 –1,01 –2,03 –3,04 –4,05 — —
1101 00 15 9180 C01 0 –0,95 –1,90 –2,85 –3,79 — —
1101 00 15 9190 — — — — — — — —
1101 00 90 9000 — — — — — — — —
1102 10 00 9500 C01 0 0,00 0,00 0,00 0,00 — —
1102 10 00 9700 C01 0 0,00 0,00 0,00 0,00 — —
1102 10 00 9900 — — — — — — — —
1103 11 10 9200 A00 0 –1,40 –2,79 –4,19 –5,58 — —
1103 11 10 9400 A00 0 –1,25 –2,49 –3,74 –4,98 — —
1103 11 10 9900 — — — — — — — —
1103 11 90 9200 A00 0 –1,27 –2,55 –3,82 –5,10 — —
1103 11 90 9800 — — — — — — — —

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366
vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2032/2000 der Kommission (ABl. L 243 vom 28.9.2000, S.
14) festgelegt.
Die übrigen Bestimmungen sind wie folgt festgelegt:
C01 Alle Bestimmungen außer Polen;
C02 Polen, Tschechische Republik, Slowakische Republik, Ungarn, Estland, Lettland, Litauen, Norwegen, Färöer-Inseln, Island, Russland, Belarus,

Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Slowenien, Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens (mit Ausnahme von Slowenien, Kroatien sowie Bosnien
und Herzegowina), Albanien, Rumänien, Bulgarien, Armenien, Georgien, Aserbaidschan, Moldawien, Ukraine, Kasachstan, Kirgisistan,
Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan;

A05 andere Drittländer.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2331/2001 DER KOMMISSION
vom 29. November 2001

zur Festsetzung der bei der Erstattung für Malz anzuwendenden Berichtigung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Aufgrund von Artikel 13 Absatz 8 der Verordnung
(EWG) Nr. 1766/92 wird bei der Ausfuhr von Getreide
aufgrund eines bei Beantragung der Ausfuhrlizenz zu
stellenden Antrags der Erstattungsbetrag, der am Tage
der Vorlage des Antrags auf Erteilung einer Ausfuhrli-
zenz gilt und nach Maßgabe des im Monat der Ausfuhr
gültigen Schwellenpreises zu berichtigen ist, auf ein
Ausfuhrgeschäft angewandt, das während der Gültig-
keitsdauer dieser Ausfuhrlizenz durchgeführt werden
soll. In diesem Fall kann der Erstattungsbetrag berichtigt
werden.

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommis-
sion vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestim-
mungen zur Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
hinsichtlich der Gewährung von Ausfuhrerstattungen
und zur Festlegung der bei Störungen im Getreidesektor
zu treffenden Maßnahmen (3), zuletzt geändert durch die

Verordnung (EG) Nr. 602/2001 (4), kann für in Artikel 1
Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EWG) Nr. 1766/
92 genanntes Malz ein Berichtigungsbetrag festgesetzt
werden. Dieser Berichtigungsbetrag muss unter Berück-
sichtigung der in Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr.
1501/95 aufgeführten Faktoren berechnet werden.

(3) Aus den vorgenannten Bestimmungen ergibt sich, dass
der Betrag der Berichtigung entsprechend dem dieser
Verordnung angefügten Anhang festgesetzt werden
muss.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der in Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/
92 genannte Betrag, um den die im voraus festgesetzten Erstat-
tungsbeträge für die Ausfuhr von Malz zu berichtigen sind, ist
im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. November 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7. (4) ABl. L 89 vom 29.3.2001, S. 16.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 29. November 2001 zur Festsetzung der bei der Erstattung für Malz
anzuwendenden Berichtigung

(EUR/t)

Erzeugniscode Bestimmung
Laufender
Monat
12

1. Term.

1

2. Term.

2

3. Term.

3

4. Term.

4

5. Term.

5

1107 10 11 9000 A00 0 0 0 0 0 0
1107 10 19 9000 A00 0 –1,18 –2,36 –3,54 –4,72 –5,91
1107 10 91 9000 A00 0 0 0 0 0 0
1107 10 99 9000 A00 0 –1,18 –2,36 –3,54 –4,72 –5,91
1107 20 00 9000 A00 0 –1,39 –2,77 –4,16 –5,54 –6,93

(EUR/t)

Erzeugniscode Bestimmung 6. Term.
6

7. Term.
7

8. Term.
8

9. Term.
9

10. Term.
10

11. Term.
11

1107 10 11 9000 A00 0 0 0 0 0 0
1107 10 19 9000 A00 –7,09 — –1,18 –2,36 –3,54 –4,72
1107 10 91 9000 A00 0 0 0 0 0 0
1107 10 99 9000 A00 –7,09 — –1,18 –2,36 –3,54 –4,72
1107 20 00 9000 A00 –8,31 — –1,39 –2,77 –4,16 –5,54

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2543/1999 der Kommission
(ABl. L 307 vom 2.12.1999 S. 46) festgelegt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2332/2001 DER KOMMISSION
vom 29. November 2001

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Reis und Bruchreis sowie zur Aussetzung der
Erteilung von Ausfuhrlizenzen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1987/2001 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3 zweiter
Unterabsatz und Artikel 13 Absatz 15,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 bestimmt,
dass der Unterschied zwischen den Notierungen oder
den Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1
dieser Verordnung genannten Erzeugnisse und den
Preisen für diese Erzeugnisse in der Gemeinschaft durch
eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden
kann.

(2) Gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 müssen die Erstattungen festgesetzt werden
unter Berücksichtigung der Lage und der voraussichtli-
chen Entwicklung der Verfügbarkeit von Reis und
Bruchreis und deren Preisen in der Gemeinschaft einer-
seits und der Preise für Reis und Bruchreis auf dem
Weltmarkt andererseits. Nach dem gleichen Text ist es
ebenfalls wichtig, auf den Reismärkten eine ausgegli-
chene Lage und eine natürliche Entwicklung hinsichtlich
der Preise und der Handelsströme sicherzustellen. Ferner
ist es wichtig, dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt der
künftigen Ausfuhren, dem Interesse an der Vermeidung
von Marktstörungen in der Gemeinschaft sowie den
Beschränkungen aufgrund der gemäß Artikel 300 des
Vertrags geschlossenen Übereinkommen Rechnung zu
tragen.

(3) Die Verordnung (EWG) Nr. 1361/76 der Kommission (3)
hat die Höchstmenge Bruchreis festgelegt, die der Reis
enthalten darf, für den die Erstattung bei der Ausfuhr
festgesetzt wird, und hat den Prozentsatz der Verminde-
rung bestimmt, der auf die Erstattung angewandt wird,
wenn der im ausgeführten Reis enthaltene Anteil Bruch-
reis diese Höchstmenge übersteigt.

(4) Da nach einigen Bestimmungen 18 114 t Reis aufge-
führt werden könnten, sollte das Verfahren nach Artikel
7 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1162/95 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 409/2001 (5), angewandt werden. Bei der Fest-
setzung der Erstattungen ist dem Rechnung zu tragen.

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 hat in Artikel 13
Absatz 5 die besonderen Kriterien festgesetzt, die bei der
Berechnung der Erstattungen bei der Ausfuhr von Reis
und Bruchreis zu berücksichtigen sind.

(6) Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor-
dernisse bestimmter Märkte können die Unterteilung der
Erstattung für gewisse Erzeugnisse gemäß ihrer Bestim-
mung notwendig machen.

(7) Zur Berücksichtigung der auf einigen Märkten beste-
henden Nachfrage nach verpacktem Langkornreis ist die
Festsetzung einer besonderen Erstattung für das betref-
fende Erzeugnis vorzusehen.

(8) Die Erstattung muss mindestens einmal im Monat festge-
setzt werden; sie kann innerhalb dieses Zeitraums abge-
ändert werden.

(9) Die Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwärtige
Lage des Reismarkts und insbesondere auf die Notie-
rungen oder Preise von Reis und Bruchreis in der
Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt führt zu einer
Festsetzung der Erstattung in Höhe der im Anhang zu
dieser Verordnung genannten Beträge.

(10) Im Rahmen der Verwaltung der sich aus den WHO-
Verpflichtungen der Gemeinschaft ergebenden mengen-
mäßigen Beschränkungen sollte die Erteilung von
Ausfuhrlizenzen mit Erstattung ausgesetzt werden.

(11) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für die in Artikel 1, ausgenommen die
in Absatz 1 unter Buchstabe c), der Verordnung (EG) Nr.
3072/95 genannten Erzeugnisse im ursprünglichen Zustand
werden wie im Anhang angegeben festgesetzt.

Artikel 2

Die Erteilung von Ausfuhrlizenzen mit Vorausfestsetzung der
Erstattung für die im Anhang genannten Erzeugnisse wird, die
im Anhang vorgesehenen 18 114 t ausgenommen, ausgesetzt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 30. November 2001 in Kraft.

(1) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(2) ABl. L 271 vom 12.10.2001, S. 5.
(3) ABl. L 154 vom 15.6.1976, S. 11.
(4) ABl. L 117 vom 24.5.1995, S. 2.
(5) ABl. L 60 vom 1.3.2001, S. 27.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. November 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 30.11.2001L 313/36

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungs-
betrag (1) Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungs-

betrag (1)

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 29. November 2001 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Reis
und Bruchreis sowie zur Aussetzung der Erteilung von Ausfuhrlizenzen

1006 20 11 9000 R01 EUR/t 148,00
1006 20 13 9000 R01 EUR/t 148,00
1006 20 15 9000 R01 EUR/t 148,00
1006 20 17 9000 — EUR/t —
1006 20 92 9000 R01 EUR/t 148,00
1006 20 94 9000 R01 EUR/t 148,00
1006 20 96 9000 R01 EUR/t 148,00
1006 20 98 9000 — EUR/t —
1006 30 21 9000 R01 EUR/t 148,00
1006 30 23 9000 R01 EUR/t 148,00
1006 30 25 9000 R01 EUR/t 148,00
1006 30 27 9000 — EUR/t —
1006 30 42 9000 R01 EUR/t 148,00
1006 30 44 9000 R01 EUR/t 148,00
1006 30 46 9000 R01 EUR/t 148,00
1006 30 48 9000 — EUR/t —
1006 30 61 9100 R01 EUR/t 185,00

R02 EUR/t 186,00
R03 EUR/t 191,00
064 EUR/t 160,00
A97 EUR/t 186,00

021 und 023 EUR/t 186,00
1006 30 61 9900 R01 EUR/t 185,00

A97 EUR/t 186,00
064 EUR/t 160,00

1006 30 63 9100 R01 EUR/t 185,00
R02 EUR/t 186,00
R03 EUR/t 191,00
064 EUR/t 160,00
A97 EUR/t 186,00

021 und 023 EUR/t 186,00
1006 30 63 9900 R01 EUR/t 185,00

064 EUR/t 160,00
A97 EUR/t 186,00

1006 30 65 9100 R01 EUR/t 185,00
R02 EUR/t 186,00
R03 EUR/t 191,00
064 EUR/t 160,00
A97 EUR/t 186,00

021 und 023 EUR/t 186,00
1006 30 65 9900 R01 EUR/t 185,00

064 EUR/t 160,00
A97 EUR/t 186,00

1006 30 67 9100 021 und 023 EUR/t 186,00
064 EUR/t 160,00

1006 30 67 9900 064 EUR/t 160,00
1006 30 92 9100 R01 EUR/t 185,00

R02 EUR/t 186,00
R03 EUR/t 191,00
064 EUR/t 160,00
A97 EUR/t 186,00

021 und 023 EUR/t 186,00
1006 30 92 9900 R01 EUR/t 185,00

A97 EUR/t 186,00
064 EUR/t 160,00

1006 30 94 9100 R01 EUR/t 185,00
R02 EUR/t 186,00
R03 EUR/t 191,00
064 EUR/t 160,00
A97 EUR/t 186,00

021 und 023 EUR/t 186,00
1006 30 94 9900 R01 EUR/t 185,00

A97 EUR/t 186,00
064 EUR/t 160,00

1006 30 96 9100 R01 EUR/t 185,00
R02 EUR/t 186,00
R03 EUR/t 191,00
064 EUR/t 160,00
A97 EUR/t 186,00

021 und 023 EUR/t 186,00
1006 30 96 9900 R01 EUR/t 185,00

A97 EUR/t 186,00
064 EUR/t 160,00

1006 30 98 9100 021 und 023 EUR/t 186,00
1006 30 98 9900 — EUR/t —
1006 40 00 9000 — EUR/t —

(1) Das Verfahren gemäß Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1162/95 findet Anwendung auf die im Rahmen dieser Verordnung beantragten Mengen gemäß ihrer
Bestimmung:
R01: 3 881 t,
R02 und R03 insgesamt: 2 655 t,
021 und 023: 531 t,
064: 10 747 t,
A97: 300 t.

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1)
festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2032/2000 der Kommission (ABl. L 243 vom 28.9.2000, S. 14) festgelegt.

Die übrigen Bestimmungsländer/-gebiete sind wie folgt definiert:
R01 Schweiz, Liechtenstein, Gebiete der Gemeinden Livigno und Campione d'Italia.
R02 Marokko, Algerien, Tunesien, Malta, Ägypten, Israel, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, die Arabische Republik Syrien, die Ex-Spanische Sahara, Zypern,

Jordanien, Irak, die Islamische Republik Iran, Jemen, Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman, Bahrain, Katar, Saudi-Arabien, Eritrea, Westjordanland/
Gazastreifen, Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Tschechische Republik, Slowenien, Slowakei, Norwegen, die Färöer, Island, die Russische Föderation, Belarus,
Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Jugoslawien, die Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien, Albanien, Rumänien, Bulgarien, Georgien, Armenien,
Aserbaidschan, die Republik Moldau, Ukraine, Kasachstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan.

R03 Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Chile, Argentinien, Uruguay, Paraguay, Brasilien, Venezuela, Kanada, Mexiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica, Panama, Kuba, Bermuda, Südafrika, Australien, Neuseeland, Hongkong SAR, Singapur, A40, A11 mit Ausnahme von Suriname, Guyana und
Madagaskar.
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RICHTLINIE 2001/103/EG DER KOMMISSION
vom 28. November 2001

zur Änderung von Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehrbringen von
Pflanzenschutzmitteln zur Aufnahme des Wirkstoffs 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D)

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/99/EG der Kommis-
sion (2), insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 der Kommission
vom 11. Dezember 1992 mit Durchführungsbestim-
mungen für die erste Stufe des Arbeitsprogramms
gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG
des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzen-
schutzmitteln (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2266/2000 (4), sieht die Verabschiedung einer
Liste von Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln vor, die
im Hinblick auf deren mögliche Aufnahme in Anhang I
der Richtlinie 91/414/EWG beurteilt werden müssen.
Diese Liste ist in der Verordnung (EG) Nr. 933/94 der
Kommission vom 27. April 1994 über die Festsetzung
der Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln und die
Bestimmung der Bericht erstattenden Mitgliedstaaten zur
Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 (5),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2230/
95 (6), enthalten und schließt 2,4-Dichlorphenoxyessig-
säure („2,4-D“) mit ein.

(2) Die Auswirkungen von 2,4-D auf die menschliche
Gesundheit und auf die Umwelt wurden gemäß den
Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 3600/92 für
eine Reihe von durch die Antragsteller vorgeschlagenen
Anwendungen geprüft. Gemäß der Verordnung (EG) Nr.
933/94 wurde Griechenland zum Bericht erstattenden
Mitgliedstaat für 2,4-D ernannt. Der Bericht erstattende
Mitgliedstaat hat der Kommission seinen Bewertungsbe-
richt und seine Empfehlungen am 17. Januar 1997
gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung
(EWG) Nr. 3600/92 übermittelt.

(3) Dieser Bewertungsbericht wurde von den Mitgliedstaaten
und der Kommission im Rahmen des Ständigen
Ausschusses Pflanzenschutz geprüft. Die Prüfung wurde
am 2. Oktober 2001 in Form des Beurteilungsberichts
der Kommission für 2,4-D abgeschlossen.

(4) Die Unterlagen und die aus der Prüfung von 2,4-D
hervorgegangenen Informationen wurden auch dem
Wissenschaftlichen Ausschuss „Pflanzen“ übermittelt. In
seiner Stellungnahme vom 21. Mai 2001 (7) hat der
Ausschuss die Auswahl eines geeigneten Tiermodels für
die Risikoabschätzung beim Menschen kommentiert. Die
Empfehlung wurde bei der Erstellung dieser Richtlinie
und des entsprechenden Beurteilungsberichts berücksich-
tigt.

(5) Die Untersuchungen haben ergeben, dass davon ausge-
gangen werden kann, dass 2,4-D enthaltende Pflanzen-
schutzmittel im Allgemeinen die Anforderungen gemäß
Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a) und b) der Richtlinie
91/414/EWG erfüllen, insbesondere hinsichtlich der
geprüften und in dem Beurteilungsbericht der Kommis-
sion behandelten Anwendungen. Daher sollte der betref-
fende Wirkstoff in Anhang I dieser Richtlinie aufge-
nommen werden, damit Pflanzenschutzmittel mit 2,4-D
in allen Mitgliedstaaten gemäß den Bestimmungen der
Richtlinie 91/414/EWG zugelassen werden können.

(6) Vor der Aufnahme eines Wirkstoffs in Anhang I der
Richtlinie 91/414/EWG ist eine angemessene Frist einzu-
räumen, um es den Mitgliedstaaten und Interessierten zu
ermöglichen, sich auf die sich daraus ergebenden neuen
Anforderungen vorzubereiten. Darüber hinaus stellen die
Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 91/414/EWG nach
Aufnahme eines Wirkstoffs in Anhang I sicher, dass die
Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln, die diesen
Wirkstoff enthalten, innerhalb eines vorgeschriebenen
Zeitraums gegebenenfalls geprüft und erteilt, geändert
bzw. widerrufen werden. Es gilt daher, einen solchen
Zeitraum festzusetzen. Für die Übermittlung und Bewer-
tung der für jedes Pflanzenschutzmittel vollständigen
Unterlagen gemäß den in der Richtlinie 91/414/EWG
festgelegten einheitlichen Grundsätzen ist ein längerer
Zeitraum vorzusehen. Pflanzenschutzmittel, die mehrere
Wirkstoffe enthalten, können jedoch auf der Grundlage
der einheitlichen Grundsätze erst vollständig bewertet
werden, wenn alle enthaltenen Wirkstoffe in Anhang I
der Richtlinie 91/414/EWG aufgenommen sind.

(7) Der Beurteilungsbericht ist erforderlich für die ordnungs-
gemäße Umsetzung bestimmter Teile der einheitlichen
Grundsätze der Richtlinie 91/414/EWG durch die
Mitgliedstaaten. Es ist vorzuschreiben, dass die Mitglied-
staaten den endgültigen Beurteilungsbericht (mit

(1) ABl. L 230 vom 19.8.1991, S. 1.
(2) ABl. L 304 vom 21.11.2001, S. 14.
(3) ABl. L 366 vom 15.12.1992, S. 10. (7) Stellungnahme des Wissenschaftlichen Ausschusses „Pflanzen“ zur

Bewertung von 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D) im Rahmen
der Richtlinie 91/414/EWG über das Inverkehrbringen von Pflanzen-
schutzmitteln — SCP/2,4d/002-endg.

(4) ABl. L 259 vom 13.10.2000, S. 27.
(5) ABl. L 107 vom 28.4.1994, S. 8.
(6) ABl. L 225 vom 22.9.1995, S. 1.
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Ausnahme von vertraulichen Informationen) allen Inter-
essierten zur Einsicht zur Verfugung stellen oder zugäng-
lich machen. Wird dieser Beurteilungsbericht aktualisiert,
um den technischen und wissenschaftlichen Entwick-
lungen Entwicklungen Rechnung zu tragen, so müssen
die Bedingungen für die Aufnahme des betreffenden
Wirkstoffs in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG in
Übereinstimmung mit der Richtlinie ebenfalls geändert
werden.

(8) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses Pflanzenschutz —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG wird gemäß dem Anhang
der vorliegenden Richtlinie geändert.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten stellen den Beurteilungsbericht für 2,4-D
mit Ausnahme von vertraulichen Informationen im Sinne des
Artikels 14 der Richtlinie 91/414/EWG allen Interessierten zur
Einsicht zur Verfügung oder machen ihn gegebenenfalls auf
besonderen Antrag zugänglich.

Artikel 3

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts-
und VerwaltungsVorschriften, um dieser Richtlinie bis späte-
stens 1. April 2003 nachzukommen. Sie unterrichten die
Kommission unverzüglich davon.

Gemäß der Richtlinie 91/414/EWG ändern oder widerrufen sie
erforderlichenfalls bis zu diesem Zeitpunkt insbesondere beste-

hende Zulassungen für Pflanzenschutzmittel, die 2,4-D als
Wirkstoff enthalten.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in
den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtli-
chen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitglied-
staaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Hinsichtlich der Bewertung und Entscheidungsfindung
gemäß den einheitlichen Grundsätzen von Anhang VI der
Richtlinie 91/414/EWG auf der Grundlage von Unterlagen, die
die Anforderungen von Anhang III der genannten Richtlinie
erfüllen, läuft die Frist für die Änderung oder den Widerruf von
Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln, die 2,4-D als einzigen
Wirkstoff enthalten, bis zum 1. Oktober 2006.

(3) Bei Pflanzenschutzmitteln, die 2,4-D zusammen mit
einem anderen in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufge-
führten Wirkstoff enthalten, läuft die Frist für die Änderung
oder den Widerruf von Zulassungen vier Jahre nach dem
Inkrafttreten der Richtlinie zur Änderung von Anhang I mit der
Aufnahme des letzten dieser Wirkstoffe ab.

Artikel 4

Diese Richtlinie tritt am 1. Oktober 2002 in Kraft.

Artikel 5

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 28. November 2001

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission
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Nr. Gebräuchliche Bezeichnung,
Kennnummern IUPAC-Bezeichnung Reinheit (1) Inkrafttreten Aufnahme befristet bis Besondere Bedingungen

ANHANG

In die Tabelle in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG aufzunehmende Einträge:

„27 2,4-D

CAS Nr. 94-75-7

CIPAC Nr. 1

(2,4-Dichlorophenoxy)essigsäure 960 g/kg 1.10.2002 30.9.2012 Nur Verwendungen als Herbizid dürfen zuge-
lassen werden.

Bei der Anwendung der einheitlichen Grund-
sätze gemäß Anhang VI sind die Schlussfolge-
rungen des vom Ständigen Ausschuss Pflanzen-
schutz am 2. Oktober 2001 abegschlossen
Prüfungsberichts über 2,4-D und insbesondere
dessen Anlagen I und II zu berücksichtigen. Bei
dieser Bewertung sollten die Mitgliedstaaten

— insbesondere den Grundwasserschutz
berücksichtigen wenn der Wirkstoff in
Regionen mit empfindlichen Boden- und/
oder klimatischen Bedingungen verwendet
wird;

— insbesondere die Absorption über die Haut
berücksichtigen;

— insbesondere den Schutz von nicht zu den
Zielgruppen gehörenden Arthropoden
berücksichtigen und sicherstellen, dass die
Zulassungsbedingungen gegebenenfalls
Maßnahmen zur Risikobegrenzung
enthalten.

(1) Weitere Einzelheiten hinsichtlich der Identität und Spezifikation des Wirkstoffs sind dem Beurteilungsbericht zu entnehmen.“
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS DES RATES
vom 29. November 2001

zur Änderung der Geschäftsordnung des Rates

(2001/840/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 207 Absatz 3 und
Artikel 255 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 255 Absatz 2 des Vertrags sind in der
Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den
Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europä-
ischen Parlaments, des Rates und der Kommission (1) die
allgemeinen Grundsätze, Bedingungen und Einschrän-
kungen für die Ausübung des Rechts auf Zugang zu
Dokumenten nach Artikel 255 Absatz 1 des Vertrags
festgelegt.

(2) Nach Artikel 255 Absatz 3 des Vertrags legen das
Europäische Parlament, der Rat und die Kommission in
ihren Geschäftsordnungen Sonderbestimmungen
hinsichtlich des Zugangs zu ihren Dokumenten fest.

(3) Der Rat hat auf der Grundlage seiner mit dem Beschluss
2000/396/EG, EGKS, Euratom (2) erlassenen Geschäfts-
ordnung eine Reihe von Rechtsakten betreffend den
Zugang zu seinen Dokumenten angenommen. Diese
Rechtsakte sollten in einem einzigen Text zusammenge-
fasst werden, der in Form eines Anhangs zur Geschäfts-
ordnung sowohl die unveränderten Bestimmungen als
auch die gemäß Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr.
1049/2001 vorzunehmenden substanziellen Ände-
rungen dieser Rechtsakte und neu vorzusehenden
Bestimmungen enthält —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die Geschäftsordnung des Rates wird wie folgt geändert:

1. Artikel 10 erhält folgende Fassung und der Wortlaut von
Fußnote 1 entfällt:

„Artikel 10

Zugang der Öffentlichkeit zu den Dokumenten des
Rates

Die Sonderbestimmungen für den Zugang der Öffentlichkeit
zu Dokumenten des Rates sind in Anhang III festgelegt.“

2. Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe g) erhält folgende Fassung:

„g) internationale Vereinbarungen, die von der Gemein-
schaft geschlossen wurden.

Das Inkrafttreten dieser Vereinbarungen wird im Amts-
blatt bekannt gegeben.“

3. In Artikel 17 Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt:

„h) internationale Vereinbarungen, die von der Gemein-
schaft gemäß Artikel 24 des EU-Vertrags geschlossen
wurden, es sei denn, dass der Rat aufgrund der Artikel 4
und 9 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001
über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommis-
sion (*) etwas anderes beschließt.

Das Inkrafttreten dieser Vereinbarungen wird im Amts-
blatt bekannt gegeben.

(*) ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43.“

(1) ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43.
(2) ABl. L 149 vom 23.6.2000, S. 21. Beschluss geändert durch den

Beschluss 2001/216/EG (ABl. L 81 vom 21.3.2001, S. 30).
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4. Folgender Anhang wird angefügt:

„ANHANG III

SONDERBESTIMMUNGEN FÜR DEN ZUGANG DER
ÖFFENTLICHKEIT ZU DOKUMENTEN DES RATES

Artikel 1

Anwendungsbereich

Jeder natürlichen oder juristischen Person wird vorbehalt-
lich der in der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 festge-
legten Grundsätze, Bedingungen und Einschränkungen
und der in diesem Anhang festgelegten Sonderbestim-
mungen Zugang zu Dokumenten des Rates gewährt.

Artikel 2

Konsultation bezüglich Dokumente Dritter

(1) In Anwendung des Artikels 4 Absatz 5 und des
Artikels 9 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001
ist — abgesehen von den Fällen, in denen nach Prüfung
des Dokuments im Lichte des Artikels 4 Absätze 1, 2
und 3 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 feststeht, dass
das Dokument nicht verbreitet wird — der betreffende
Dritte zu konsultieren, wenn

a) das Dokument ein sensibles Dokument gemäß Artikel
9 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 ist;

b) das Dokument aus einem Mitgliedstaat stammt und

— dem Rat vor dem 3. Dezember 2001 vorgelegt
wurde, oder

— der betreffende Mitgliedstaat darum gebeten hat, es
nicht ohne seine vorherige Zustimmung zu
verbreiten.

(2) In allen anderen Fällen, in denen dem Rat ein
Antrag auf Zugang zu einem in seinem Besitz befindli-
chen Dokument zugeht, das von Dritten erstellt wurde,
konsultiert das Generalsekretariat in Anwendung von
Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001
den betreffenden Dritten, es sei denn, dass nach Prüfung
des Dokuments in Anbetracht des Artikels 4 Absätze 1, 2
und 3 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 feststeht, dass
das Dokument verbreitet wird bzw. dass es nicht
verbreitet wird.

(3) Der Dritte wird schriftlich (einschließlich über E-
Mail) konsultiert und erhält eine angemessene Antwortfrist
unter Berücksichtigung der Frist nach Artikel 7 der
Verordnung (EG) Nr. 1049/2001. In den Fällen nach
Absatz 1 wird der Dritte gebeten, schriftlich Stellung zu
nehmen.

(4) Fällt das Dokument nicht unter Absatz 1 Buchstabe
a) oder b) und ist das Generalsekretariat aufgrund der
ablehnenden Stellungnahme des Dritten nicht davon über-
zeugt, dass Artikel 4 Absatz 1 oder 2 der Verordnung
(EG) Nr. 1049/2001 anzuwenden ist, so wird der Rat mit
der Angelegenheit befasst.

Erwägt der Rat die Freigabe des Dokuments, so wird der
Dritte unverzüglich schriftlich über die Absicht des Rates
unterrichtet, das Dokument nach einem Zeitraum von
mindestens zehn Arbeitstagen freizugeben. Gleichzeitig
wird der Dritte auf Artikel 243 des EG-Vertrags hinge-
wiesen.

Artikel 3

Konsultationsersuchen anderer Organe oder Mitglied-
staaten

Konsultationsersuchen eines anderen Organs oder eines
Mitgliedstaats zu einem ein Ratsdokument betreffenden
Antrag sind per E-Mail an access@consilium.eu.int oder
per Telefax unter der Nummer + 32 (0)2 285 63 61 an
den Rat zu richten.

Das Generalsekretariat gibt seine Stellungnahme im
Namen des Rates unverzüglich unter Berücksichtigung
einer im Hinblick auf eine Entscheidung dieses Organs
oder Mitgliedsstaats einzuhaltenden Frist, spätestens aber
binnen 5 Arbeitstagen ab.

Artikel 4

Aus den Mitgliedstaaten stammende Dokumente

Ein Antrag eines Mitgliedstaats nach Artikel 4 Absatz 5
der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 muss beim General-
sekretariat schriftlich eingereicht werden.

Artikel 5

Weiterleitung von Anträgen durch Mitgliedstaaten

Leitet ein Mitgliedstaat einen Antrag an den Rat weiter,
so wird dieser Antrag gemäß den Artikeln 7 und 8 der
Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 und den entsprechenden
Bestimmungen dieses Anhangs bearbeitet. Wird der
Zugang ganz oder teilweise verweigert, so wird dem
Antragsteller mitgeteilt, dass ein etwaiger Zweitantrag
unmittelbar an den Rat zu richten ist.

Artikel 6

Anschrift für die Einreichung von Anträgen

Anträge auf Zugang zu Dokumenten sind schriftlich zu
richten an den Generalsekretär des Rates/Hohen Vertreter,
rue de la Loi/Wetstraat 175, B-1048 Brüssel oder per E-
Mail an access@consilium.eu.int oder per Telefax an die
Nummer + 32 (0)2 285 63 61.

Artikel 7

Behandlung von Erstanträgen

Vorbehaltlich des Artikels 9 Absätze 2 und 3 der Verord-
nung (EG) Nr. 1049/2001 werden Anträge auf Zugang zu
einem Ratsdokument vom Generalsekretariat bearbeitet.
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Artikel 8

Behandlung von Zweitanträgen

Vorbehaltlich des Artikels 9 Absätze 2 und 3 der Verord-
nung (EG) Nr. 1049/2001 werden Zweitanträge vom Rat
beschieden.

Artikel 9

Kosten

Die Kosten für die Anfertigung und Übersendung von
Kopien von Ratsdokumenten werden vom Generalsekretär
festgesetzt.

Artikel 10

Öffentliches Register der Ratsdokumente

(1) Das Generalsekretariat ist dafür verantwortlich, das
Register der Ratsdokumente öffentlich zugänglich zu
machen.

(2) Zusätzlich zu den Verweisen auf Dokumente wird
in dem Register vermerkt, welche nach dem 1. Juli 2000
erstellten Dokumente bereits freigegeben wurden. Vorbe-
haltlich der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember
2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten durch die Organe und
Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenver-
kehr (1) und des Artikels 16 der Verordnung (EG) Nr.
1049/2001 wird ihr Inhalt über das Internet zugänglich
gemacht.

(1) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.

Artikel 11

Direkt öffentlich zugängliche Dokumente

(1) Dieser Artikel gilt für alle Dokumente des Rates,
sofern sie nicht als Verschlusssache eingestuft sind und
unbeschadet der Möglichkeit, einen schriftlichen Antrag
gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 zu
stellen.

(2) Im Sinne dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck

— ‚Verteilung‘ die Weitergabe der endgültigen Fassung
eines Dokuments an die Mitglieder des Rates, ihre
Vertreter oder Beauftragten;

— ‚legislative Dokumente‘ Dokumente, die im Laufe der
Verfahren zur Annahme von Gesetzgebungsakten —
im Sinne von Artikel 7 der Geschäftsordnung des
Rates — erstellt worden oder eingegangen sind.

(3) Das Generalsekretariat macht folgende Dokumente
umgehend nach ihrer Verteilung der Öffentlichkeit
zugänglich:

a) weder vom Rat noch von einem Mitgliedstaat verfasste
Dokumente, die von ihrem Verfasser oder mit dessen
Zustimmung veröffentlicht wurden;

b) vorläufige Tagesordnungen für Tagungen des Rates in
seinen verschiedenen Zusammensetzungen;

c) alle Texte, die vom Rat angenommen worden sind und
die im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröf-
fentlicht werden sollen.

(4) Das Generalsekretariat kann ferner folgende Doku-
mente umgehend nach ihrer Verteilung der Öffentlichkeit
zugänglich machen, vorausgesetzt, dass sie eindeutig nicht
unter eine der Ausnahmen gemäß Artikel 4 der Verord-
nung (EG) Nr. 1049/2001 fallen:

a) vorläufige Tagesordnungen für Ausschuss- oder
Arbeitsgruppensitzungen;

b) andere Dokumente wie z. B. informatorische Vermerke,
Berichte, Zwischenberichte und Berichte über den
Stand der Beratungen im Rat oder in einem seiner
Vorbereitungsgremien, in denen keine Standpunkte
einzelner Delegationen wiedergegeben sind, mit
Ausnahme von Gutachten und Beiträgen des Juristi-
schen Dienstes.

(5) Zusätzlich zu den in den Absätzen 3 und 4 aufge-
führten Dokumenten macht das Generalsekretariat
folgende Gesetzgebungsdokumente umgehend nach ihrer
Verteilung der Öffentlichkeit zugänglich:

a) die Gesetzgebungsakte betreffenden Übermittlungsver-
merke und Kopien von an den Rat gerichteten
Schreiben anderer Organe oder Einrichtungen der
Europäischen Union oder — vorbehaltlich des Artikels
4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 —
eines Mitgliedstaats;

b) dem AStV und/oder dem Rat vorgelegte Annahmever-
merke (I/A- und A-Punkt-Vermerke) sowie die
Entwürfe von Gesetzgebungsakten, auf die sie sich
beziehen;

c) vom Rat im Laufe des Verfahrens gemäß Artikel 251
des EG-Vertrags angenommene Beschlüsse und vom
Vermittlungsausschuss gebilligte gemeinsame Entwürfe.

(6) Nach Annahme einer der in Absatz 5 Buchstabe c)
aufgeführten Beschlüsse oder der endgültigen Annahme
des betreffenden Akts macht das Generalsekretariat alle
mit diesem Akt zusammenhängenden Dokumente, die vor
dem betreffenden Beschluss verfasst wurden und die nicht
unter eine der Ausnahmen nach Artikel 4 Absätze 1 und
2 und Absatz 3 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1049/2001 fallen, wie informatorische Vermerke,
Berichte, Zwischenberichte und Berichte über den Stand
der Beratungen im Rat oder in einem seiner Vorberei-
tungsgremien (‚Beratungsergebnisse‘), mit Ausnahme von
Gutachten und Beiträgen des Juristischen Dienstes, der
Öffentlichkeit zugänglich.
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Auf Verlangen eines Mitgliedstaats werden Dokumente,
die unter Unterabsatz 1 fallen und den individuellen
Standpunkt der Delegation dieses Mitgliedstaats im Rat
wiedergeben, nicht im Rahmen dieses Beschlusses der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht.“

Artikel 2

Folgende Rechtsakte werden hiermit aufgehoben:

a) Beschluss 93/731/EG des Rates vom 20. Dezember 1993
über den Zugang der Öffentlichkeit zu den Ratsdoku-
menten (1);

b) Beschluss 2000/23/EG des Rates vom 6. Dezember 1999
zur Verbesserung der Information über die Gesetzge-
bungstätigkeit des Rates und das öffentliche Register der
Ratsdokumente (2);

c) Beschluss 2001/320/EG des Rates vom 9. April 2001,
mit dem bestimmte Kategorien von Ratsdokumenten der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden (3).

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 3. Dezember 2001 in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 29. November 2001.

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. VANDERPOORTEN

(1) ABl. L 340 vom 31.12.1993, S. 43. Beschluss zuletzt geändert
durch den Beschluss 2000/527/EG (ABl. L 212 vom 23.8.2000,
S. 9).

(2) ABl. L 9 vom 13.1.2000, S. 22. Beschluss geändert durch den
Beschluss 2000/527/EG. (3) ABl. L 111 vom 20.4.2001, S. 29.
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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 27. November 2001

zur Änderung der Entscheidung 93/452/EWG zur einstweiligen Ermächtigung der Mitgliedstaaten,
für Pflanzen von Chamaecyparis Spach, Juniperus L. bzw. Pinus L. mit Ursprung in Japan

Ausnahmen von bestimmten Vorschriften der Richtlinie 2000/29/EG des Rates vorzusehen

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2001) 3760)

(2001/841/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 2000/29/EG des Rates vom 8. Mai
2000 über Maßnahmen zum Schutz der Gemeinschaft gegen
die Einschleppung und Ausbreitung von Schadorganismen der
Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Richtlinie 2001/33/EG der Kommission (2), insbesondere auf
Artikel 15 Absatz 1,

auf Antrag des Vereinigten Königreichs,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Richtlinie 2000/29/EG darf Pflanzenmaterial
von Chamaecyparis Spach, Juniperus L. und Pinus L.,
außer Samen und Früchten, aus außereuropäischen
Ländern grundsätzlich nicht in die Gemeinschaft
verbracht werden.

(2) Die Entscheidung 93/452/EWG der Kommission vom
15. Juli 1993 zur einstweiligen Ermächtigung
bestimmter Mitgliedstaaten, für Pflanzen von Chamaecy-
paris Spach, Juniperus L. bzw. Pinus L., mit Ursprung in
Japan, Ausnahmen von bestimmten Vorschriften der
Richtlinie 77/93/EWG des Rates vorzusehen (3), zuletzt
geändert durch die Entscheidung 98/641/EG (4), lässt
aber bei solchen Pflanzen Ausnahmen zu, sofern
bestimmte technische Bedingungen erfüllt sind.

(3) Da die Umstände, die zur Erteilung dieser Ermächtigung
geführt haben, weiterhin gegeben sind, und keine neuen
Informationen vorliegen, die eine Überprüfung der tech-
nischen Bedingungen erforderlich machen würden, sollte
die Ermächtigung verlängert werden.

(4) Die Entscheidung 93/452/EWG ist entsprechend zu
ändern.

(5) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für Pflanzenschutz —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Entscheidung 93/452/EWG wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe h) vierter Gedankenstrich
wird „98/641/EG“ durch „2001/841/EG“ ersetzt.

2. Artikel 3 erhält folgende Fassung:

„Artikel 3

Die Ermächtigung gemäß Artikel 1 gilt vom 1. Juni 1993
bis 31. Dezember 2002 für Pinus und Chamaecyparis und
vom 1. Dezember 2001 bis 31. März 2002 für Juniperus.
Sie wird vorher widerrufen, falls sich herausstellt, dass die in
Artikel 1 Absatz 2 genannten Anforderungen die Einschlep-
pung der Schadorganismen nicht verhindern können oder
nicht erfüllt werden.“

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 27. November 2001

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 169 vom 10.7.2000, S. 1.
(2) ABl. L 127 vom 9.5.2001, S. 42.
(3) ABl. L 210 vom 21.8.1993, S. 29.
(4) ABl. L 304 vom 14.11.1998, S. 36.
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 28. November 2001

zur Änderung der Entscheidung 93/402/EWG der Kommission zur Festlegung der veterinärrechtli-
chen Bedingungen und der Veterinärzeugnisse für die Einfuhr von frischem Fleisch aus einigen

südamerikanischen Ländern, insbesondere hinsichtlich Brasiliens

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2001) 3802)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2001/842/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 72/462/EWG des Rates vom 12.
Dezember 1972 zur Regelung tierseuchenrechtlicher und
gesundheitlicher Fragen bei der Einfuhr von Rindern und
Schweinen, von frischem Fleisch oder von Fleischerzeugnissen
aus Drittländern (1), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1452/2001 (2), insbesondere auf Artikel 15, Artikel 16
Absatz 1 und Artikel 22,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die veterinärrechtlichen Bedingungen und die Veterinär-
bescheinigungen für die Einfuhr von frischem Fleisch aus
Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Paraguay und
Uruguay sind in der Entscheidung 93/402/EWG der
Kommission vom 10. Juni 1993 zur Festlegung der
veterinärrechtlichen Bedingungen und der Veterinär-
zeugnisse für die Einfuhr von frischem Fleisch aus
einigen südamerikanischen Ländern (3), zuletzt geändert
durch die Entscheidung 2001/767/EG (4), festgelegt.

(2) In der brasilianischen Region Rio Grande do Sul wurden
beginnend am 9. Mai 2001 immer wieder Ausbrüche
der Maul- und Klauenseuche bestätigt. Zur Immunisie-
rung der Rinderbestände ist ein Impfprogramm einge-
leitet worden.

(3) Mit der Entscheidung 2001/410/EG (5) zur Änderung
der Entscheidung 93/402/EWG hat die Kommission die
Einfuhr aller Kategorien von frischem Fleisch von für
Maul- und Klauenseuche empfänglichen Arten aus der
Region Rio Grande do Sul ausgesetzt und die Region aus
dem Verzeichnis der zur Einfuhr von frischem Fleisch in
die Gemeinschaft zugelassenen brasilianischen Regionen
gestrichen.

(4) Im Rahmen einer Kontrolle vor Ort vom 22. bis zum
26. Oktober 2001 haben Sachverständige der Kommis-
sion die Seuchenlage und die eingeleiteten Bekämpfungs-
maßnahmen geprüft.

(5) Diese Prüfung hat ergeben, dass die zuständigen brasilia-
nischen Veterinärbehörden die bei früheren Kontrollbe-
suchen festgestellten Mängel behoben haben und dass
die Seuchenlage jetzt stabil ist. Daher ist es angezeigt,
das für entbeintes Fleisch für den menschlichen Verzehr
sowie für bestimmtes Fleisch und bestimmte Innereien
für die direkte Verarbeitung zu Heimtierfutter geltende
Einfuhrverbot aufzuheben und die Region Rio Grande
do Sul wieder in das Verzeichnis gemäß Anhang I der
Entscheidung 93/402/EWG aufzunehmen.

(6) Nach der Entscheidung 2001/410/EG sollten auch die
Einfuhrbedingungen für Uruguay geklärt werden. Da
diese Klarstellung jedoch im Rahmen der Konsolidierung
der Entscheidung 2001/767/EG vorgenommen wird,
kann die Entscheidung 2001/410/EG vollständig aufge-
hoben werden.

(7) Gemäß der Richtlinie 93/119/EG des Rates (6) muss bei
der Einfuhr von Fleisch aus einem Drittland über die
Gesundheitsbescheinigung hinaus eine weitere Bescheini-
gung vorliegen, aus der hervorgeht, dass die Tiere unter
Bedingungen geschlachtet wurden, die Garantien eine
humane Behandlung bieten, welche den in dieser Richt-
linie vorgesehenen Garantien mindestens gleichwertig
sind. Es ist angezeigt, diese Bescheinigungsvorschrift zu
einem Zeitpunkt in das Muster der Gesundheitsbe-
scheinigung als solcher aufzunehmen, an dem andere
Änderungen des Muster erforderlich werden.

(8) Ferner empfiehlt es sich, die Muster der Veterinärbe-
scheinigungen zu aktualisieren und die Angabe der
Containernummer und der entsprechenden Plomben-
nummer in den Bescheinigungen zur Auflage zu machen
und eine Erklärung über den Schutz der Tiere zum
Zeitpunkt der Schlachtung vorzusehen.

(9) Die Entscheidung 93/402/EWG sollte entsprechend
geändert und die Entscheidung 2001/410/EG aufge-
hoben werden.

(10) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär-
ausschusses —

(1) ABl. L 302 vom 31.12.1972, S. 28.
(2) ABl. L 198 vom 21.7.2001, S. 11.
(3) ABl. L 179 vom 22.7.1993, S. 11.
(4) ABl. L 288 vom 1.11.2001, S. 51.
(5) ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 49. (6) ABl. L 340 vom 31.12.1993, S. 21.
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HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Anhänge I, II und III der Entscheidung 93/402/EG werden
durch die Anhänge der vorliegenden Entscheidung ersetzt.

Artikel 2

Die Entscheidung 2001/410/EG wird aufgehoben.

Artikel 3

Nach ihrer Überprüfung im Ständigen Veterinärausschuss am
20./21. November 2001 gilt diese Entscheidung ab 1.
Dezember 2001.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 28. November 2001

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

„ANHANG I

Südamerikanische Gebiete, für die Veterinärzeugnisse vorzulegen sind

Gebiet
Land

Code Fassung
Abgrenzung

Argentinien AR 01/2001 gesamtes Hoheitsgebiet

Brasilien BR 01/93 gesamtes Hoheitsgebiet

BR-1 02/2001 die Bundesstaaten Rio Grande do Sul, Paraná, Minas
Gerais (ausgenommen die Kreise Oliveira, Passos, São
Gonçalo de Sapucai, Setelagoas und Bambuí), São Paulo,
Espirito Santo, Mato Grosso do Sul (ausgenommen die
Gemeinden Sonora, Aquidauana, Bodoquena, Bonito,
Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes,
Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde do Mato Grosso
und Corumba), Santa Catarina Goias sowie die regio-
nalen Verwaltungseinheiten Cuiaba (ausgenommen die
Gemeinden San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do
Livramento, Pocone und Barão de Melgaço), Caceres
(ausgenommen die Gemeinde Caceres), Lucas do Rio
Verde, Rondonopolis (ausgenommen die Gemeinde
Itiquiora), Barra do Garças und Barra do Bugres in Mato
Grosso

Chile CL 01/93 gesamtes Hoheitsgebiet

Kolumbien CO 01/93 gesamtes Hoheitsgebiet

CO-1 01/93 das Gebiet innerhalb folgender Abgrenzungen: von der
Mündung des Murri in den Atrato flussabwärts den
Atrato entlang bis zu seiner Mündung in den Atlantik,
von der Atrato-Mündung in den Atlantik entlang der
Atlantikküste bis zur Grenze mit Panama bei Cabo
Tiburón; von Cabo Tiburón entlang der kolumbianisch-
panamaischen Grenze bis zum Pazifik; entlang der Pazi-
fikküste bis zur Valle-Mündung; von der Valle-Mündung
in gerader Linie bis zur Mündung des Murri in den
Atrato

CO-2 01/93 die Gemeinden Arboletas, Necocli, San Pedro de Uraba,
Turbo, Apartado, Chigorodo, Mutata, Dabeiba, Uramita,
Murindo, Riosucio (rechtes Atrato-Ufer) und Frontino

CO-3 01/93 das Gebiet innerhalb folgender Abgrenzungen: von der
Mündung des Sinu in den Atlantik flussaufwärts bis zur
Quelle des Sinu bei Alto Paramillo, entlang der Grenze
zwischen den Departamentos Antioquia und Córdoba
bis Puerto Rey am Atlantik, entlang der Atlantikküste bis
zur Sinu-Mündung

Paraguay PY 01/93 gesamtes Hoheitsgebiet

Uruguay UY 01/2001 gesamtes Hoheitsgebiet“
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„ANHANG II

TIERGESUNDHEITSANFORDERUNGEN FÜR DAS VETERINÄRZEUGNIS (1)

Zeugnismuster für frisches Fleisch Zeugnismuster für Innereien Zeugnismuster für entbeintes frisches Fleisch
(nicht für Innereien)

Land Gebiet
Art vom Rind vom Schaf Art

FE
Rind Schaf/Ziege Schwein Einhufer MV

1 2 3 4
HF HF Rind Schaf/Ziege Schwein Einhufer

Argentinien AR — — — D — — — — — — — — — — D

Brasilien BR — — — D — — — — — — — — — — D

BR-1 — — — D — — — — — F (5) — A (5) — — D

Chile CL B B H D B B B B B B B A C H D

Kolumbien CO — — — D — — — — — — — — — — D

CO-1 — — — D — — — — — — — A — — D

CO-2 — — — D — — — — — — — — — — D

CO-3 — — — D — — — — — — — A — — D

Paraguay PY — — — D — — — — — F — A — — D

Uruguay UY B (2) B (2) — D B (2) B (3) B (3) B (3) B (3) F
B (3)

F
B (3)

A (4) C (4) — D

(1) Die Buchstaben A, B, C, D, E, F, G und H in der Tabelle beziehen sich auf die Muster der Tiergesundheitszeugnisse gemäß Anhang III Teil 2 dieser Entscheidung, die gemäß Artikel 2 dieser Etnscheidung je Erzeugnis und Herkunftsgebiet
beizubringen sind. Ein Strich (—) bedeutet, dass Einfuhren nicht zugelassen sind.

MV: Für den menschlichen Verzehr.
FE: Für die Fleischerzeugnisindustrie (hitzebehandelte Erzeugnisse):

1 = Herzen
2 = Lebern
3 = Kaumuskeln
4 = Zungen.

HF: Für die Heimtierfutterindustrie.
(2) Nur für Fleisch von Tieren zu verwenden, die vor dem 23. März 2001 geschlachtet worden sind.
(3) Nur für Innereien von Tieren zu verwenden, die vor dem 23. April 2001 geschlachtet worden.
(4) Nur für entbeintes Fleisch von Tieren zu verwenden, die vor dem 23. April 2001 und/oder nach dem 1. November 2001 geschlachtet worden sind.
(5) Im Falle des Bundesstaates Rio Grande do Sul nur für entbeintes Fleisch oder Innereien zu verwenden, die zur Herstellung von Heimtierfutter bestimmt sind und die von Tieren stammen, die vor dem 9. Mai 2001 und/oder nach dem 30.

November 2001 geschlachtet wurden.“
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„ANHANG III

TEIL 1
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TEIL 2
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 29. November 2001

über die Anwendung eines obligatorischen Etikettierungssystems für Rindfleisch in Luxemburg

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2001) 3783)

(Nur der französische Text ist verbindlich)

(2001/843/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 17. Juli 2000 zur Einfüh-
rung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von
Rindern und über die Etikettierung von Rindfleisch und Rind-
fleischerzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 820/97 des Rates (1), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
1760/2000 können Mitgliedstaaten, in denen aufgrund
des Kennzeichnungs- und Registrierungssystems für
Rinder ausreichende Angaben vorliegen, bis zum 31.
Dezember 2001 für Fleisch von Rindern, die in ihrem
Hoheitsgebiet geboren, gemästet und geschlachtet
wurden, vorschreiben, dass auf dem Etikett zusätzliche
Angaben gemacht werden.

(2) Die volle Betriebsfähigkeit der luxemburgischen Daten-
bank für Rinder wurde durch die Entscheidung 1999/
375/EG der Kommission (2) anerkannt.

(3) Luxemburg hat die Kommission ersucht, ein obligatori-
sches Etikettierungssystem gemäß Artikel 13 Absatz 4
der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 zu genehmigen —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der im Anhang zusammengefasste Antrag Luxemburgs auf
Einführung eines obligatorischen Etikettierungssystems für
Fleisch von Rindern, die in seinem Hoheitsgebiet geboren,
gemästet und geschlachtet wurden, wird gemäß Artikel 13
Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 genehmigt.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an das Großherzogtum Luxemburg
gerichtet.

Brüssel, den 29. November 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 204 vom 11.8.2000, S. 1.
(2) ABl. L 144 vom 9.6.1999, S. 34.
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ANHANG

Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen unter Hinweis auf die luxemburgische Herkunft

Rindfleisch und Rindfleischerzeugnisse, die von in Luxemburg geborenen, aufgezogenen und geschlachteten Rindern
stammen, erhalten eine Etikettierung, die auf die luxemburgische Herkunft hinweist.

Die Angabe der luxemburgischen Herkunft erfolgt entweder durch die Etikettierung „Herkunft: Luxemburg“ oder durch die
Angabe, dass das Rindfleisch von einem in Luxemburg geborenen, aufgezogenen und geschlachteten Rind stammt.
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